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Öffentliche Anhörung zu

Tagesordnungspunkt 1a

Gesetzentwurf der Abgeordneten Winfried
Hermann, Dr. Anton Hofreiter, Bettina Herlit-
zius, weiterer Abgeordneter und der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entwurf eines Gesetzes zur Sicherstellung von
Eisenbahninfrastrukturqualität und Fernver-
kehrsangebot

BT-Drucksache 16/9797

Tagesordnungspunkt 1b

Gesetzentwurf des Bundesrates

Entwurf eines Gesetzes zur Sicherstellung von
Eisenbahninfrastrukturqualität und Fernver-
kehrsangebot

BT-Drucksache 16/9903

Stellungnahmen: Anlagen 1 bis 5

Vorsitzender: Meine sehr geehrten Damen und
Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf
Sie ganz herzlich zur 95. Sitzung des Aus-
schusses für Verkehr, Bau- und Stadtentwick-
lung, der öffentlichen Anhörung zu den beiden
jeweils von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und dem Bundesrat vorgelegten Ent-
würfen eines Gesetzes zur Sicherstellung von
Eisenbahninfrastrukturqualität und Fernver-
kehrsangebot auf Drucksachen 16/9797 und
16/9903, begrüßen. Das ist voraussichtlich, mit
einer kurzen Unterbrechung nachher, die letzte
Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung in dieser Legislaturperiode.
Als Sachverständige darf ich ganz herzlich be-
grüßen: Herrn Prof. Karl-Dieter Bodack von der
Fachhochschule Coburg, Herrn Prof. Dr. Chris-
tian Böttger, Herrn Dirk Flege, den Geschäfts-
führer der „Allianz pro Schiene“, Herrn Prof. Dr.
Hubertus Gersdorf von der Juristischen Fakultät
der Universität Rostock und Herrn Hans Leister,
den Geschäftsführer der KEOLIS Deutschland
GmbH & Co. KG. Herr Leister ist kurzfristig für
Herrn Bernhard Wewers eingesprungen, der
heute verhindert ist. Ich danke Ihnen vorab für
die schriftlichen Stellungnahmen, die Sie einge-
reicht haben. Diese haben wir umgehend wei-
tergeleitet, so dass sie als Hintergrundwissen
vorhanden sind. Ich würde vorschlagen, dass

wir – ich werde einfach der Reihenfolge nach
gehen – jeweils ein kurzes, vier- bis fünfminüti-
ges Statement von Ihnen nochmals zusammen-
fassend hören und wir dann in die Fragerunde
eintreten. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie
hier sind! Herr Prof. Bodack, Sie haben das
Wort!

Prof. Karl-Dieter Bodack: Dankeschön, Herr
Lippold, sehr geehrte Damen und Herren! Ich
habe den Gesetzentwurf weniger aus der Sicht
der Fachhochschule Coburg, in der ich nur noch
rudimentär tätig bin, gesehen, sondern eher als
ehemaliger Mitarbeiter in der Deutschen Bahn.
Sie wissen vielleicht, dass ich ja 26 Jahre in
Stabs- und Führungspositionen bei der Deut-
schen Bahn und bei der Deutschen Bahn AG
tätig war, unter anderem in der Planung Interci-
ty/Interregio. Und daher ist mein Statement ein
Stück aus Sicht der Bahn zu verstehen. Den
Gesetzentwurf halte ich aus dieser Sicht für
notwendig, ja für dringend notwendig. Ich sehe
jedoch auch die Notwendigkeit für Korrekturen
an dem Gesetzentwurf, auf die ich dann noch
eingehen werde. Einige Fakten, warum ich die-
sen Gesetzentwurf für notwendig halte. Zu-
nächst zum Teil Netz. Wir müssen konstatieren,
dass die Deutsche Bahn seit der sogenannten
Privatisierung fast die Hälfte aller Weichen und
Kreuzungen abgebaut hat und zwei Drittel aller
Gleisanschlüsse beseitigt hat – das nur einmal
als Schlaglicht – und damit nicht nur etwa Ne-
benstrecken abgebaut hat, für die vielleicht kein
Verkehrsbedürfnis mehr bestand, sondern auch
die Hauptstrecken punktuell in ihrer Leistungs-
fähigkeit deutlich reduziert hat, worunter jetzt
Kunden und Mitarbeiter tatsächlich leiden. Also
die Infrastruktur wurde reduziert und hier sehe
ich einen dringenden Bedarf, dass der Bund hier
etwas tut. Weiterhin wurden die Fahrzeiten ver-
längert. Der Instandhaltungszustand der Infrast-
ruktur ist offensichtlich nicht so, dass die Fahr-
zeiten, wie sie zu Zeiten der Deutschen Bun-
desbahn mit den doch älteren Intercityzügen
geleistet wurden, gehalten werden können. Sie
fahren also heute von Würzburg nach Hamburg
oder von Basel nach Hamburg eine Viertelstun-
de langsamer im ICE als seinerzeit mit dem
Intercity der Deutschen Bahn. Weiterhin sehe
ich das Problemfeld, dass die Deutsche Bahn
bei den Neubauvorhaben regelmäßig die Kos-
ten drastisch unterschätzt und den Bund immer
wieder mit den Mehrkosten konfrontiert. Allein
um ein anstehendes Projekt zu nennen, das in
Kürze ja die Unterschrift der Bundesregierung
erhalten soll, das Neubauvorhaben Wendlingen-
Ulm, das mit 2,1 Mrd. Euro veranschlagt ist. Es
lässt sich ganz leicht aus den abgerechneten
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Kosten der Strecke Ingolstadt-Nürnberg hoch-
rechnen und dann kommen heraus 5,6 Mrd.
Euro Baukosten. Da möchte ich einfach ganz
offiziell mal zu Stellung nehmen, dass also vor-
hersehbar die Kosten, die hier veranschlagt
wurden, nicht eingehalten werden können. Dann
gibt es weiterhin das Problemfeld, dass die
Deutsche Bahn regelmäßig günstigere Alterna-
tiven bei Neubauvorhaben, die also wesentlich
weniger Mittel erfordern würden, nicht weiterver-
folgt. Hier sehe ich Handlungsbedarf, weil bei
den sechs Großbauvorhaben, die jetzt noch
anstehen, in dem nächsten Jahrzehnt, aus mei-
ner Sicht ein Einsparungsvolumen, von 10 Mrd.
Euro erreicht werden könnte, wenn man kos-
tengünstigere Alternativen seitens der Bahn
verfolgen würde. Hier sehe ich eine dringende
Verantwortung, sowohl des Bundestages wie
der Bundesregierung, hier zu schauen, wie die
Bundesmittel verwendet werden. Das Gesetz
also, deswegen sehe ich dessen Notwendigkeit,
hätte in den kommenden Jahren ein Potential,
bei Neubauvorhaben und anderen Mittelver-
wendungen, eine Größenordnung von 10 Mrd.
Euro einsparbar zu machen, wenn es in diesen
Punkten auch ein Stück verschärft und korrigiert
werden würde. Die Korrekturvorschläge stehen
in meinem Papier. Lassen Sie mich jetzt etwas
zum Fernverkehr sagen. Im Fernverkehr fährt
die Deutsche Bahn AG zurzeit etwa 8% weniger
Zugkilometer als die Deutsche Bundesbahn und
die Deutsche Reichsbahn zusammen. Wir hat-
ten 2006 ein Minus von 14% der Fahrgäste im
Fernverkehr gegenüber dem Stand von 1994.
Ich muss hier darauf hinweisen, dass die Zahlen
der Deutschen Bahn nicht vergleichbar sind,
weil man zwischenzeitlich, vor 10 Jahren, die
Erfassungsmodalitäten der Fahrgastzahlen so
geändert hat, dass erheblich höhere Fahrgast-
zahlen für die gleiche Zahl von Fahrgästen he-
rauskommen, statistisch, und dass nur die Zah-
len des Verkehrsministeriums eine einigerma-
ßen verlässliche Vergleichsbasis bieten. Dieses
Ergebnis, also minus 14 Prozent Fahrgäste im
Fernverkehr gegenüber 1994, muss eigentlich
jedermann erschüttern. Es sind doch mehrere
100 Kilometer Neubaustrecken, es sind 200
neue ICE-Züge in Betrieb genommen worden,
also erhebliche Steuermittel und Investmittel
auch von Seiten der Deutschen Bahn investiert
worden. Und offensichtlich mit dem Effekt, dass
wir jetzt gerade einmal so viel Personenkilome-
ter leisten, wie seinerzeit von der doch relativ
maroden Reichsbahn und von der Bundesbahn
zusammen geleistet werden konnten.
…(Zwischenruf)… Das habe ich nicht verstan-
den. Die Durchschnittsweite, Herr Beckmeyer,
wenn ich kurz darauf eingehen darf, die Durch-
schnittsreiseweite bei dem Interregio-Netz bet-
rug 125 Kilometer und war kein Problem der
Billigflieger. Denn bei dieser Durchschnittsent-

fernung dürfte sicher der Flugverkehr keine
große Rolle spielen. Zum Gesetzentwurf. Die
Oberzentren, die angesprochen sind – 105
Oberzentren gibt es im Bundesgebiet, wenn
man die Doppelzentren als eines zählt – da sind
33 zurzeit nicht bedient, darunter eine Landes-
hauptstadt, Potsdam. Es sind inzwischen meh-
rere Großstädte mit 200.000 Einwohnern vom
Fernverkehr abgehängt. Sie sehen auf Seiten 4
bis 5 in meinen Grafiken den Abbau, den die
Deutsche Bahn durchgeführt hat. Und Sie se-
hen die Reduktion des Netzes in meinem Papier
auf Seiten 4 und 5, die den früheren und aktuel-
len Stand spiegeln. Jetzt kann man fragen, statt
der Fernverkehrszüge gibt es ja Nahverkehrs-
züge, sind die gleichwertig. Sie sind nicht
gleichwertig, weil der Fernverkehr wesentlich
weiterlaufende Züge bietet. Sie erreichen das
Ziel in der Regel mit weniger Umstiegen, sie
bieten die Möglichkeit, Plätze zu reservieren, sie
haben anderes Komfortniveau. Kurz und gut,
ein Fernzug, wenn er richtig ausgestattet geführt
wird, ist über eine längere Entfernung immer
attraktiver, vor allem als ein Nahverkehrszug.
Wenn das Gesetz beschlossen werden würde,
so habe ich ja ermittelt, müssten beispielsweise
um die 105 Oberzentren angeschlossen wer-
den, acht neue Zuglinien müssten eingeführt
werden, es müssten sieben Verlängerungen
und einige Ergänzungen geschaffen werden.
Dieses ergänzende Netz würde etwa 20 Millio-
nen Zugkilometer erfordern und würde voraus-
sichtlich ein Potential von 28 Millionen Fahrten
pro Jahr wecken und damit 22 Prozent mehr
Fahrgäste schaffen. Er würde ein Kostenvolu-
men von voraussichtlich 70 Mio. Euro Bestelle-
rentgelte erfordern, damit dieses Netz, egal von
wem, gefahren werden kann. Dass dieses Netz
auf einem Gesamtverkehrsplan aufgebaut wer-
den würde, gemäß dem Entwurf, finde ich sehr
gut, weil dieser Gesamtverkehrsplan – ich kann
auch sagen der Masterplan, der von anderer
Seite vorgeschlagen wird – die Möglichkeit
eröffnen würde, einen integralen Taktfahrplan
einzuführen, der wiederum die Chance böte,
dass viele Kunden ihr Ziel schneller erreichen,
ohne das jetzt große Neubaustrecken erforder-
lich werden. Die Korrekturen, die ich vorge-
schlagen habe, auch die Vorschläge, wie man
das Gesetz durchführen kann, stehen in mei-
nem Papier. Dankeschön!

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Bodack!
Herr Prof. Böttger!

Prof. Dr. Christian Böttger: Sehr geehrter Vor-
sitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Zu
dem vorliegenden Gesetzentwurf. Zuerst einmal
zu dem Artikel 1, der sich ja mit der Sicherung
der Infrastruktur befasst. Ich glaube, er ist ja
insofern nicht mehr ganz aktuell, weil inzwi-
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schen eine entsprechende Leistungs- und Fi-
nanzierungsvereinbarung abgeschlossen wur-
de. …(Zwischenruf)… Bitte was? Ach so, gut,
das habe ich so nicht genannt bekommen, aber
gut. Ich wollte sagen, eigentlich ist es ein klei-
nes bisschen überholt und deswegen nicht ak-
tuell, auch wenn die Regelungen zu einem er-
heblichen Teil zu begrüßen sind. Zum Thema
des Artikels 2, um den es eben geht, also um
das Thema „Fernverkehr“. Ich halte es grund-
sätzlich für richtig, dass man sich noch einmal
politisch damit befasst, wie eigentlich der Fern-
verkehr in Deutschland eingeordnet ist und ob
wir da die richtigen gesetzlichen Regelungen
haben. Wenn man einmal sieht, wir haben bis
heute quasi ein Monopol der DB AG im Fern-
verkehr. Von kleinen Nischen abgesehen, hat
es also noch niemand anderes gewagt, in die-
sen Markt hineinzugehen. Dafür gibt es natürlich
Gründe. Nummer 1: Es ist ja nicht so, dass die
DB im Fernverkehr rundherum schlecht wäre.
Das zu sagen, wäre ja sicherlich falsch und
unfair. Ganz klar. Aber wir haben ein starkes
Vertriebssystem, in das hineinzukommen - also
für einen neuen Player - sehr aufwendig ist. Wir
haben starke Netzeffekte, auch im Bereich der
Kommunikation. Denken Sie an die Streitigkei-
ten zum Thema Zugang zu den Informations-
medien, die es ja immer wieder gegeben hat.
Wir haben als weiteren Hinderungsgrund natür-
lich das sehr schwierige und langwierige Verfah-
ren zur Beantragung von Trassen, das also
auch Neueinsteiger abschrecken muss. Und wir
haben natürlich auch immer die faktische
Marktmacht der DB. Da wo es Private versucht
haben, hat die DB sehr schnell signalisiert, dass
sie also notfalls mit einem gnadenlosen Preis-
kampf alle Wettbewerber aus dem Markt wieder
rausdrücken wird. Es gibt natürlich auch weitere
Effekte. Wir haben Überlagerung zwischen Nah-
und Fernverkehr. Wenn Sie sich also heute die
höherwertigen Regionalverkehrsprodukte an-
schauen, dann kannibalisieren die natürlich
auch ein Stück weit Fernverkehrsleistungen.
Von daher ist ein Teil der von Herrn Bodack
angesprochenen Punkte aus meiner Sicht eben
schon einfach auch verkehrlich erklärbar. Da
sind nicht Leute von der Schiene weggegangen,
sondern sie fahren eben heute mit einem Re-
gionalexpress, der Tempo 200 fährt, so etwas
haben wir inzwischen auch. Natürlich gibt es im
heutigen System einen Anreiz, dass die DB in
Grenzbereichen vielleicht einmal überlegt „Wir
können einen Fernzug einstellen und anschlie-
ßend wird dann ein für uns profitabler Regional-
express von den Ländern bestellt“. Dagegen
wirkt natürlich schon der faktische Druck der
Politik auf kommunaler Ebene gegen die DB,
wenn sie versucht Strecken einzustellen. Das
haben wir ja auch oft genug erlebt. Jetzt konkret
zu dem Gesetzentwurf. Ich halte den Gesetz-

entwurf in der jetzigen Form eigentlich für nicht
unterstützenswürdig, auch wenn das Ziel durch-
aus zu begrüßen ist. Wir haben eigentlich keine
klare ordnungspolitische Regelung dahinter.
Das heißt, es gibt keine Ausschreibungspflicht.
Wir haben dadurch schon den Anreiz, dass der
Monopolist dieses sogar missbrauchen kann.
Ich darf dazu einmal ein ganz kurzes Bespiel
bringen: Was passiert, wenn die DB einfach
erklärt, dass sie irgendeinen Streckenabschnitt
nicht mehr profitabel betreiben kann, sagen wir
Frankfurt-Fulda? Sie nimmt auch nicht die Tras-
senanmeldung zurück. Man könnte gar nicht
ausschreiben, selbst wenn das Geld da wäre.
Es könnte kein anderer fahren, weil die DB die
Trassen hat und die Bundeseisenbahnverwal-
tung wäre am Ende gezwungen, zu einem von
der DB gewünschten Preis mit der DB zu kont-
rahieren. Also, mindestens das müsste in so
einem Gesetzentwurf also noch mal besser
geregelt werden. Das Zweite ist, dass eigentlich
keine Systematik dabei ist, die verhindert, dass
wir Überlagerungseffekte bekommen, in dem
Regionalverkehr. Also wir erleben es in einigen
Bereichen, wo Fernzüge nicht schneller fahren
können als Regionalzüge. Da müsste man das
ganze Thema der Abstimmungsprozesse Re-
gionalverkehr/Fernverkehr eigentlich ganz neu
regeln, auch in Zusammenarbeit mit den Län-
dern, für die natürlich dann auch ein Anreiz be-
stünde, sozusagen eigene Leistungen sich zu-
künftig vom Bund bezahlen zu lassen. Deswe-
gen halte ich also den Gesetzentwurf in dieser
Form eigentlich für nicht vernünftig. Ich glaube,
er bedarf der weiteren Überarbeitung, damit
man eben weiterkommt. Es gibt ein paar An-
satzpunkte, über die man nachdenken kann.
Also kleinere Reparaturvorschläge könnten
einfach darin liegen, dass man sich das Thema
Trassenzugang noch einmal anschaut, dass
man noch einmal über das Thema Zugang zu
diesen Netzfunktionen, wie Information und
Ticketingsystem, nachdenkt, dass man vielleicht
auch noch einmal über eine Verzahnungsmög-
lichkeit von Ausschreibungen mit Regionalver-
kehr nachdenkt oder, dass man als Radikallö-
sung das gesamte Fernverkehrsnetz auf ein
Lizenzierungs- oder Franchisesystem umstellt.
Aber das wäre eine sehr weitgehende, sehr
radikale Lösung. Vielen Dank!

Vorsitzender: Vielen Dank, Prof. Böttger! Herr
Flege!

Dirk Flege: Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
meine Damen und Herren! Der Gesetzentwurf
hat aus Sicht der Allianz pro Schiene, bezogen
auf den Fernverkehr, jetzt vier entscheidende
Schwächen. Erstens: Er blendet die Wettbe-
werbsbedingungen der Verkehrsträger unterei-
nander aus, die werden überhaupt nicht thema-
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tisiert. Zweitens: Der Gesetzentwurf stellt nicht
die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt,
sondern die Interessen der Bundesländer. Drit-
tens: Der Gesetzentwurf geht von der Grund-
these aus, dass Eisenbahnverkehr – zumindest
Eisenbahnfernverkehr – sich nicht rechnet. Vier-
tens: Der Gesetzentwurf legt sich ohne ausge-
reifte Analyse und vorherige gesellschaftspoliti-
sche Zieldiskussion schon auf ein Instrument
fest, nämlich die Ausschreibung im Fernverkehr.
Diese Schwächen des Gesetzentwurfes werden
exemplarisch in der von den Antragstellern ge-
nannten Alternative zu ihrem Gesetzentwurf
deutlich. Als Alternative wird nämlich in beiden
Gesetzentwürfen der Verzicht auf die Kapitalpri-
vatisierung der DB AG genannt. Ich glaube nicht
– und ich glaube, da dürfte ich mit den meisten
hier im Raume einig sein –, dass ein Verzicht
auf die Kapitalprivatisierung der DB AG die
Probleme und Herausforderungen des Schie-
nenpersonenfernverkehrs lösen würde. Der
bloße Verzicht auf die Kapitalprivatisierung der
DB AG kann die Festlegung verkehrspolitischer
Ziele gerade eben nicht ersetzen. Und es ist
auch erst vor dem Hintergrund klarer verkehrs-
politischer Ziele überhaupt möglich, konkrete
Instrumente zur Erreichung dieser Ziele auszu-
wählen. Trotz all dieser genannten Schwächen
begrüßt die Allianz pro Schiene ausdrücklich,
dass durch diese Gesetzentwürfe jetzt eine
Debatte ausgelöst wird, wohin sich in Deutsch-
land der Fernverkehr auf der Schiene entwi-
ckeln soll. Diese Diskussion ist überfällig, die
brauchen wir. Das habe ich gerade eben etwas
drastisch deutlich zu machen versucht. Wir
brauchen auch eine Diskussion über die Ent-
wicklung des Personenverkehrs insgesamt in
Deutschland in den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten. Die Diskussion soll nicht so lange
dauern, aber die Entwicklung, die wir in den
Blick nehmen wollen, die muss diesen Zeithori-
zont haben. Aus unserer Sicht hat der jahrelan-
ge Streit um den Bahnbörsengang nämlich ver-
deckt, dass die Politik hier in der Tat viele
Hausaufgaben noch nicht gemacht hat. Und wir
stehen da, denke ich, auch die Verbände, die es
in Deutschland gibt und die sich für verschiede-
ne Verkehrsträger, aber auch insbesondere für
den Schienenverkehr, den öffentlichen Verkehr,
engagieren, wir stehen da zur Verfügung, um
uns konstruktiv zu beteiligen. In diesem Ge-
samtkonzept für den Personenverkehr der Zu-
kunft müssen Antworten auf die großen Heraus-
forderungen gefunden werden. Wie können wir
erreichen, dass Mobilität bezahlbar bleibt? Das
ist eine ganz entscheidende Frage. Welche
Verkehrsangebote brauchen wir vor dem Hin-
tergrund des demographischen Wandels? Wie
können die CO2-Emissionen des Verkehrssek-
tors deutlich gesenkt werden? Und so weiter,
uns so weiter. Dem Schienenverkehr kommt bei

der Beantwortung dieser Fragen eine ganz ent-
scheidende Rolle zu. Der öffentliche Verkehr
insgesamt, und auch der Fahrradverkehr, wird
in Zukunft eine größere Rolle spielen als in der
Gegenwart. Das Nachfrageverhalten der Men-
schen ändert sich bereits jetzt. Herr Bodack hat
Fahrgastzahlen für den Fernverkehr genannt.
Aber Herr Böttger hat das schon relativiert, dass
vieles auch auf den Nahverkehr abgewandert
ist. Tatsache ist, seit Jahren wächst der Perso-
nenverkehr auf der Schiene stärker als der mo-
torisierte Individualverkehr. Wir hatten auch,
zumindest in den vergangenen 3 Jahren, jährli-
che durchschnittliche Wachstumsraten, auch im
Schienenpersonenfernverkehr, von 2% bei der
Verkehrsleistung. Das möge man bitte nicht
vergessen. Wenn die Politik die Wettbewerbs-
verzerrungen zu Lasten des Schienenpersonen-
fernverkehrs, von denen es eine Menge gibt, die
Sie auch auf Seite 4 unserer Stellungnahme
nachlesen können, wenn diese zuungunsten
des Schienenfernverkehrs bestehenden Wett-
bewerbsverzerrungen beseitigt wären, dann
ließe sich dieses Wachstum mit großer Wahr-
scheinlichkeit ausbauen. Davon bin ich fest
überzeugt. Wenn dann noch zusätzlich in einem
verkehrsträgerübergreifende Masterplan Perso-
nenverkehr, unter Einbeziehung der eben ge-
nannten Herausforderung sowie der Kunden-
sicht, verbindliche Ziele und Maßnahmen fest-
gelegt werden, wären wir in der Diskussion ei-
nen riesigen Schritt weiter. Dieser Prozess
muss von der Bundesregierung initiiert werden.
Ich sehe da keine Alternative, das kann nur der
Bund machen. Dieser Masterplan Personenver-
kehr müsste eben darüber Auskunft geben, wie
Angebotsverbesserungen – und das ist in der
Tat das entscheidende Schlagwort und da ist
auch die Klammer zu dem vorgelegten Gesetz-
entwurf –, seien sie nun quantitativer oder quali-
tativer Art, bei Bussen und Bahnen erreicht
werden können und wie der Individualverkehr
sinnvoller als bislang mit dem öffentlichen Ver-
kehr verknüpft werden kann. Wir würden, wenn
wir in so einen Prozess einsteigen, eine völlig
andere Diskussion in Deutschland haben. Eine
völlig andere Diskussion! § 3 des Gesetzentwur-
fes, jetzt einmal exemplarisch genannt, wo von
einem Mindestumfang des Schienenpersonen-
fernverkehrs die Rede ist, der die Festschrei-
bung von Zugkilometerleistung im Linienfern-
verkehr auf den Stand von 2007 vorsieht, das ist
ja so das Credo des Gesetzentwurfes. Was ist,
wenn der Fernverkehr auf der Schiene in den
nächsten Jahren weiter wächst, wenn der Ben-
zinpreis auf 2,50 € steigt und die angebotene
Zugkilometerleistung in 10 Jahren vielleicht um
20% steigt? Ist dann Deutschland mit Schie-
nenpersonenfernverkehr überversorgt, weil der
Gemeinwohlauftrag des Grundgesetzes überer-
füllt ist? Ist das dann der Grund, da etwas weg-
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zuschneiden? Das sind auch Dinge, über die
man sich mal perspektivisch durchaus in einer
ruhigen Minute Gedanken machen sollte. Wir
von der Allianz pro Schiene sind der Meinung,
dass der ganze Geist der Diskussion nicht an
Mindeststandards ausgerichtet sein sollte und in
Schrumpfnetzkategorien denken sollte, oder
überhaupt in Schrumpfkategorien, sondern wir
sind der Meinung, dass der Schienenverkehr
eine Wachstumsbranche ist. Gerade vor dem
Hintergrund der Megatrends und Herausforde-
rungen, die ich eben genannt habe. Da können
der Masterplan Personenverkehr und da können
auch solche Schlagworte wie der Deutschland-
takt genau die richtigen Akzente setzen. In die-
se Richtung sollte man nachdenken und sich
jetzt noch nicht, bitte sehr, auf ein konkretes
Instrument festlegen, das da heißt: Ausschrei-
bung im Fernverkehr. Ich befürchte, dass wir
uns dann jahrelang über Instrumente streiten
und die Ziele wieder aus den Augen verlieren
und vielleicht sogar dieselben Fehler machen,
wie bei der Teilprivatisierung der DB AG. Da
haben wir auch jahrelang über Instrumente ge-
stritten, ohne über die Ziele zu reden, wo der
Schienenverkehr hin soll. Herzlichen Dank!

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Flege! Herr
Prof. Dr. Gersdorf!

Prof. Dr. Hubertus Gersdorf: Auch mir hatte
man aufgegeben, ausschließlich zum Artikel 2
des Gesetzentwurfes Stellung zu nehmen. Das
habe ich so auch in der schriftlichen Stellung-
nahme gemacht. Gleichwohl möchte ich noch
einen kurzen Akzent zum Artikel 1 setzen. Wir
wissen alle, dass seit Anfang des Jahres auf
vertraglicher Basis eine Leistungs- und Finan-
zierungsvereinbarung zwischen dem Bund und
der DB AG zustande gekommen ist. Ich habe
insoweit ganz erhebliche Bauchschmerzen, weil
unser Grundgesetz für die Verwirklichung der
Verpflichtung des Bundes nach Artikel 87e Abs.
4 ein Gesetz einfordert. Ein weiterer wichtiger
Punkt: Dieses Gesetz ist an die Zustimmung
des Bundesrates geknüpft. All dieses unterläuft
man dann, wenn man diese wesentlichen Dinge
durch einen Vertrag anstelle eines Gesetzes zu
regeln sucht. Meines Erachtens ist es abermals
ein Fall der Entmachtung des Parlaments und
vor allem der Abschneidung der sehr wesentli-
chen Zustimmungserfordernisse des Bundesra-
tes. Jetzt aber zum Artikel 2, zu dem ich schrift-
lich nur Stellung genommen habe. Meine sehr
verehrten Damen und Herren, Ich habe den
Eindruck, dass es zuweilen an einer klaren
Konzeption zur Regelung dieses gesamten Be-
reichs fehlt. Der moderne Staat ist kein Leis-
tungsstaat mehr. Das musste der eine oder
andere lernen, der eine oder andere muss es
immer noch lernen. Aber der moderne Staat ist

auch kein Nachtwächterstaat. Auch das musste
der eine oder andere lernen. Und vielleicht
muss es sogar der eine oder andere immer
noch lernen. Wenn der Staat Aufgaben privati-
siert, ist er nicht aus der Verantwortung. Seine
Verantwortung verändert sich nur. Er hat nicht
mehr die Verantwortung für die Erfüllung der
Aufgabe, aber er hat Gewährleistungspflichten.
Diese Gewährleistungspflichten beziehen sich
zum einen, und das ist ja Gegenstand dieses
Artikels 2 des Gesetzentwurfes, auf eine Art
Grundversorgung, Universaldienst nennt man
das auch übergreifend, und zweitens, das er-
scheint mir der entscheidende Punkt zu sein,
auf eine Verantwortung für einen funktionsfähi-
gen Wettbewerb in den liberalisierten Märkten.
Hier hat meines Erachtens der Staat bislang im
Wesentlichen versagt. Es reicht nicht aus, nur
den Zugang zur Infrastruktur zu regeln und dies
zum Gegenstand der Regulierung zu machen
und auf diese Weise einen möglichst chancen-
gleichen Zugang zum Schienennetz der Bahn
zu gewährleisten. Erforderlich ist auch die Re-
gulierung der Verkehrsmärkte. Wenn dieses
nicht der Fall sein wird, werden wir auch in 20
Jahren hier noch zusammensitzen und den
Zustand beklagen, beklagen müssen, dass die
Deutsche Bahn AG im Bereich des Fernver-
kehrs über einen Marktanteil von nahezu 100
Prozent verfügt. Das sollte in den Fokus der
Bahnpolitik geraten, weniger der Universal-
dienstbereich, sondern viel stärker die Förde-
rung des Wettbewerbs im Bereich des Schie-
nenpersonenverkehrs, Schienenpersonenfern-
verkehrs. Ganz kurz zum Gesetzentwurf. Ver-
fassungsrechtlich ist es zulässig und möglich,
das, was an Wünschen hier in den Gesetzent-
würfen zum Ausdruck kommt, festzuschreiben,
die Verkehrsdichte 2007 festzuschreiben, dass
die Oberzentren, die bislang versorgt worden
sind, auch in Zukunft versorgt werden müssen.
Verfassungsrechtlich geboten ist dieses aller-
dings zweifelsfrei nicht. Der Bund hat aus-
schließlich eine Verpflichtung, eine Art Grund-
versorgung zu gewährleisten. Hier ist eine Ab-
wägung aller Gesichtspunkte erforderlich, auch
fiskalische, auch haushaltspolitische Ge-
sichtspunkte können eine Rolle spielen. Für
wichtig halte ich, in diesem Zusammenhang
darauf hinzuweisen – auch hier scheint mir ein
Struktur-, ein Webfehler in unserer Verfassung
vorzuliegen –, dass für eine Ausschreibung des
Personenfernverkehrs nach unserer Verfassung
kein Platz ist. Die Aufgabe der Universaldienst-
erfüllung im Bereich des Schienenpersonen-
fernverkehrs obliegt nach unserer Verfassung
den Eisenbahnen des Bundes und nicht den
Eisenbahnverkehrsunternehmen insgesamt. Ich
halte das wettbewerblich für nicht glücklich, aber
so steht es in meiner Verfassung. Dann müsste
man an die Verfassung Hand anlegen. Aber es
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müsste insgesamt in diesem Bereich Hand an-
gelegt werden. ich halte den Gesetzentwurf –
das ist schon angeklungen – rechtspolitisch vor
allem deswegen für verfehlt, weil nach meinem
Dafürhalten Negativanreize ausgehen können,
nein, ausgehen werden, von diesem Gesetz-
entwurf. Wer bedient schon wirtschaftlich eine
Strecke, wenn er die Möglichkeit hat, diese
Strecke staatlich vom Bund alimentieren zu
lassen. Ein ökonomisch-rationales Unterneh-
men stellt im Zweifel die Linie ein, um sich diese
Strecke dann auf Kosten des Bundeshaushaltes
finanzieren zu lassen. Ganz kurz, ich werde
schon zur Ordnung gerufen, was die Uhr anbe-
langt. Aber bitteschön, nochmals, was ich Ein-
gangs erwähnt hatte, diesen Aspekt, den ich für
den absolut wichtigsten halte: Aufgabe des
Staates, den Wettbewerb in diesem Bereich zu
fördern. Ich möchte dringend an Sie appellieren,
sich einmal in anderen Bereichen umzuschau-
en, wie dort die Probleme gelöst worden sind.
Im Telekommunikationsbereich gibt es ein In-
strument des so genannten Resellings, das
heißt, ohne in Netze, ohne in Infrastrukturen
investieren zu können, können bestimmte Pro-
dukte durch die Wettbewerber wiederverkauft
werden. Man sollte einmal schauen, wie diese
Probleme, die auch in anderen Netzwirtschaften
– vor allem in der Telekommunikation – vorla-
gen, teilweise immer noch vorliegen, gelöst
worden sind, ob die Instrumente nicht auch im
Eisenbahnsektor greifen könnten. Ich bin sehr
zuversichtlich, dass wir durch eine vitale Wett-
bewerbspolitik die nahezu monopolistische Stel-
lung der Deutschen Bahn AG im Personenfern-
verkehr beheben könnten und auch für viel
mehr Wettbewerb im Personennahverkehr Sor-
ge tragen könnten. Aber das setzt voraus, dass
wir die Verkehrsmärkte regulieren, unter Heran-
ziehung der Maßstäbe, die wir vor allem im Te-
lekommunikationsbereich gewinnen konnten.
Herzlichen Dank!

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Gersdorf!
Herr Leister!

Hans Leister: Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Ich spreche nicht für die Firma, für die
ich Geschäftsführer bin, sondern für die Initiative
Deutschlandtakt. Herr Bernhard Wewers als
Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Aufgabenträger ist leider verhindert und er hat
mir innerhalb unserer Initiative im Zusammen-
hang mit der Fraktion diesen Auftrag verschafft.
Die Initiative Deutschlandtakt ist ein Zusam-
menschluss von Fahrgast- und Umweltverbän-
den, Verkehrsunternehmen und der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Aufgabenträger sowie
unabhängiger Fachleute, die sich der Idee eines
landesweit integrierten Angebots im Schienen-
personenverkehr insgesamt verschrieben ha-

ben. Vertaktung und Verzahnung sind nun
Stichworte, die auch woanders verwendet wer-
den. Kernbotschaft unserer Initiative ist es, dass
ein optimiertes Konzept im öffentlichen Verkehr
mit langfristiger Festlegung von Fahrplankon-
zepten vor dem Infrastrukturausbau stehen
muss und vor der Konzeption des Infrastruktur-
ausbaus. Das ist der wesentliche Ansatz. Inso-
fern verbinden wir die beiden Problemfelder, die
in den Gesetzentwürfen thematisiert werden,
Infrastruktur und Fernverkehrsangebot, in ande-
rer Form als das bisher geschieht, nach dem
Prinzip, etwas frech: Erst denken, dann bauen.
Das sollte das Grundprinzip für den Ausbau der
Bundesschienenwege sein. Das ist unsere Posi-
tion. Grundlage von Infrastrukturprojekten im
Schienenbereich sind heute nach wie vor pau-
schale Zugzahlen pro Tag. Das man so kein
optimiertes Netz erreicht, liegt auf der Hand.
Gegenbeispiele gibt es nicht nur in der Schweiz,
vor allem auch in Holland, in Frankreich, wo
Taktfahrplan ebenfalls zum Infrastrukturausbau-
ziel bereits erhoben ist und erhoben wird, wo
eben zuerst der Fahrplan und dann die zu
bauende Infrastruktur festgelegt wird. Nur als
Beispiel: In der Schweiz berechnet man heute
minutengenau den Fahrplan des Jahres 2030
und wird dann innerhalb von 20 Jahren für in-
sgesamt 3 Mrd. Franken, 2 Mrd. Euro, bauen,
um diesen Fahrplan 2030 fahrbar zu machen.
Natürlich unter Berücksichtigung entsprechen-
der Kapazitäten für den Güterverkehr. Die Ge-
setzentwürfe bringen in der Begründung zum
Ausdruck, dass laut Grundgesetz der Bund sehr
wohl verpflichtet ist, für ein angemessenes An-
gebot im Schienenpersonenfernverkehr Sorge
zu tragen. Das in diesem Grundgesetzartikel
genannte Bundesgesetz wurde bisher nicht
vorgelegt. Das sollte schon dringend nachgeholt
werden. Meine Damen und Herren, die künfti-
gen Anforderungen an den Schienenverkehr
werden steigen. Hier knüpfe ich an Herrn Flege
an. Wenn Klimaschutzziele für den Verkehr
festgelegt werden sollten, auch im Rahmen
eines Masterplans Personenverkehr, dann wird
damit die Forderung nach einem erheblich hö-
heren Marktanteil für den Schienenpersonen-
verkehr, einschließlich des Fernverkehrs, ver-
bunden sein. Anders ist eine Reduktion von
Klimagasen gar nicht möglich. Man kann nun
einen höheren Marktanteil durch restriktive
Maßnahmen gegen andere Verkehrsträger er-
reichen, die nicht so umweltfreundlich sind. Das
wird natürlich auf erheblichen Widerstand sto-
ßen. Oder man kann ihn durch ein attraktives
Schienenverkehrsnetz erreichen. Das ist der viel
elegantere Weg, der ja auch zum Beispiel in der
Schweiz, in den Niederlanden, in Frankreich, ich
habe die Länder erwähnt, gegangen wird. Das
ist eben auch die Zielsetzung unserer Initiative
Deutschlandtakt, die Zielsetzung Masterplan
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Personenverkehr als Grundlage für eine integ-
rierte langfristige Planung. Es wird gelegentlich
behauptet, wir würden hier eine Re-
Verstaatlichung angeblich privatwirtschaftlich
organisierter Aufgaben propagieren. Angesichts
der hohen Investitionsausgaben des Bundes für
den Schienenpersonenfernverkehr ist die Be-
hauptung, dieser Bereich sei eine rein unter-
nehmerische Aufgabe, wenig überzeugend. Der
Bund ist so oder so Hauptsponsor des Fernver-
kehrs, über die Infrastrukturfinanzierung, durch
Investitionsmittel und durch die LuFV, nimmt
aber überhaupt keinen Einfluss auf das gefah-
rene Betriebsprogramm im Schienenpersonen-
fernverkehr. Von anderer Seite wird als Lösung
Open Access propagiert. Hier knüpfe ich natür-
lich an die Aussagen von Prof. Gersdorf an.
Zwei Argumente dagegen. Die Kundenerwar-
tung ist nicht, drei Betreiber zwischen Hamburg
und Berlin vorzufinden. Die Kundenerwartung
ist, ein integriertes Netz zu haben, mit guten
Übergangs- und Umsteigemöglichkeiten und
tariflich durchgehenden Konzepten. Das wird
durch Open-Access-Wettbewerb mit Sicherheit
nicht erreicht. Und das ist auch der große Un-
terschied zu anderen Bereichen wie Telekom-
munikation oder Energie. Verkehr geht nur zu-
sammen und geht nur integriert. Deshalb haben
die Nationen, die nur einen Betreiber für die
Linie oder für das gesamte Netz bevorzugen,
die großen Marktanteilszuwächse und nicht die,
die Open-Access-Experimente machen, die
nach meinem Geschmack nicht geeignet sind,
wirklich nachhaltig mehr Verkehr auf der Schie-
ne zu erreichen. Zusammenfassend unterstützt
die Initiative Deutschlandtakt die Intention der
beiden Gesetzentwürfe, Infrastruktur und Fern-
verkehrsangebot im Schienenverkehr klarer als
bisher von Seiten des Bundes zu regeln. Aller-
dings müssen die beiden Themen über das Ziel
eines integralen Taktfahrplans für Deutschland
als Infrastrukturausbauziel miteinander ver-
knüpft und durch die Vorgabe eines übergrei-
fenden Tarifs eines Tages auch ergänzt werden.
Denn nur so ist ein wirklich integriertes Netz für
die Kunden erreichbar. Im Übrigen verweise ich
auf die schriftliche Stellungnahme und die
Grundposition unserer Initiative, die der schriftli-
chen Stellungnahme beigefügt ist.

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Leister! Ich
habe jetzt die Wortmeldungen der Kollegin
Menzner und des Kollegen Hermann.

Abg. Dorothée Menzner: Danke, Herr Vorsit-
zender, verehrte Herren! So wie alle Kollegin-
nen und Kollegen hier, gehöre ich auch zu de-
nen, die wahrscheinlich überdurchschnittlich viel
mit der Bahn unterwegs sind, wobei sicherlich
unsere Ansprüche an Bahnverkehr unter Um-
ständen, zumindest in Teilbereichen, andere

sind, wie die von einem Durchschnittsreisenden.
Also uns kommt es – sage ich einmal – nach
meiner Erfahrung eher darauf an, dass das
schnell und zügig geht. Preis spielt für uns jetzt
zum Beispiel weniger eine Rolle, weil wir eine
Netzkarte haben. Das sind sicher
…(Zwischenruf)… Ja, genau! Also das muss
man ja, wenn man darüber diskutiert, auch ein-
mal ansprechen, dass unsere Bedürfnisse viel-
leicht nicht auf jeden Bahnreisenden übertrag-
bar sind. Fraktionsübergreifend waren wir uns,
und sind wir uns nach meiner Wahrnehmung bis
heute, seit 1994 einig, dass wir mehr Verkehr
auf die Schiene bekommen wollen. Immer wie-
der wird auch angesprochen, und ich glaube, es
setzt sich inzwischen auch bei allen durch,
dass, auch wenn momentan die Benzinpreise
aufgrund der Wirtschaftskrise wieder ein bis-
schen gesunken sind, sicherlich für viele die
Bahn zu einem notwendigen Verkehrsmittel
wird, da auf längere Sicht, angesichts der End-
lichkeit des Rohstoffes Öl, sicherlich die wirt-
schaftliche Kraft nicht bei jedem ausreichend
sein wird, alles mit dem Auto zurückzulegen und
sich auch da eine Erkenntnis durchsetzt. Aber
für den durchschnittlichen Bahnreisenden ist es
dann, nach meiner Erfahrung und nach den
Gesprächen, die ich mit Reisenden führe, halb-
wegs egal, ob das ein Nahverkehrs- oder Fern-
verkehrszug ist, in dem sie sitzen. Sie kennen
meistens die Unterschiede gar nicht, wissen gar
nicht, wie kommen Fahrpläne, wie kommen
Taktzeiten etc. zustande, sondern sie möchten
halbwegs kostengünstig und bequem von A
nach B kommen, in dem Bereich, wo sie unter-
wegs sind und mobil sind. Und zwar sowohl im
täglichen Pendelverkehr als auch bei einmaligen
oder selteneren Verkehren. Die Frage, die sich
mir hier stellt, und ich würde sie gerne an Sie
alle stellen: Wenn wir sozusagen zu einer Neu-
regelung, zu einer Definition dessen, was wir als
Fernverkehr vorhalten wollen und wie wir es
anbieten wollen und als notwendig ansehen,
kommen wollen, ist erstens einmal die Frage: Ist
das zwangsläufig aus Ihrer Sicht an mehr Wett-
bewerb auch im Fernverkehr gekoppelt? Ich
erinnere mich, vor einigen Wochen ein Ge-
spräch mit französischen Parlamentskollegen
gehabt zu haben, aus dem Verkehrsbereich, die
alle ziemlich heftig den Kopf schüttelten über
unseren Ansatz „Privatisierung und mehr Wett-
bewerb“ in diesem Segment, und, dass sie mir
bescheinigten, dass wäre bei Ihnen überhaupt
keine Debatte. Die zweite Frage, die sich mir
stellt: Wenn wir denn zu so einem Ausschrei-
bungssystem kämen, was angedacht und vor-
gesehen ist, wer wäre aus Ihrer Sicht derjenige,
der diese Bestellung am besten vornimmt? Was
wäre aus Ihrer Sicht die Ebene, die festlegt, das
und das wollen wir, das und das brauchen wir?
Wäre das das Ministerium, wäre das das Par-
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lament? Wie sind die Fahrgäste mit einzubezie-
hen, gerade wenn man jetzt noch einmal zu-
rückdenkt, dass wir nicht unbedingt die Bedürf-
nisse von Durchschnittsnutzern haben? Dann
noch einmal an alle die Frage: Prof. Bodack legt
uns sehr konkrete Vorschläge vor, wie Fern-
bahnlinien auszubauen wären, um ein besseres
Netz, bessere Anbindungen für viele Menschen
hinzubekommen, die rund 70 Mio. Euro im Jahr
kosten würden. Ich hätte da gerne von den an-
deren Kolleginnen und Kollegen noch einmal
eine Bewertung dazu. Und abschließend: Al-
lianz pro Schiene schlägt einen Masterplan Per-
sonenverkehr oder Fernverkehr vor. Das klingt
ja erst einmal richtig gut, aber mir ist es zumin-
dest noch nicht ganz klar geworden, was wir
uns dazu konkret vorzustellen haben. Vielleicht
könnten Sie das noch einmal ein bisschen ge-
nauer ausführen.

Stellv. Vorsitzender: Vielen Dank, Kollegin
Menzner! Als nächstes der Kollege Hermann,
danach die Kollegen Ferlemann, Storjohann,
Hofreiter, Beckmeyer.

Abg. Winfried Hermann: Vielen Dank, Herr
Vorsitzender! Bevor ich Fragen stelle, möchte
ich doch nochmals aus der Sicht der grünen
Fraktion begründen, warum wir diesen Vorstoß
gemacht haben und was für uns die Hauptgrün-
de waren, mit diesem Gesetzentwurf in die De-
batte zu gehen und auch hier diese Anhörung
zu machen. Zunächst würde ich gerne festhal-
ten, weil es doch teilweise in Zweifel gezogen
wurde: Es gibt aus grüner Sicht einen klaren
Grundgesetzauftrag, sich um Schienenperso-
nenfernverkehr zu kümmern, und zwar nicht nur
im Sinne der Infrastruktur sondern auch des
Betriebes. Es heißt ja nicht nur Infrastruktur,
sondern es gibt auch eine Gewährleistungsver-
pflichtung, was den Betrieb, also den Verkehr
anbelangt. Wir müssen außerdem festhalten,
dass es vor anderthalb Jahrzehnten eine Bahn-
reform gab, die in erheblicher Weise den Schie-
nenverkehr neu geordnet hat und vor allen Din-
gen im Schienenbereich Nahverkehr vieles neu
geregelt hat und überwiegend, von den meisten
beurteilt, auch Positives bewirkt hat, also Ver-
besserung des Schienenpersonennahverkehrs,
dass aber eine Grundannahme dieser Bahnre-
form war, dass der Schienenpersonenfernver-
kehr sich rechnet, also eigenwirtschaftlich be-
trieben werden kann, also dafür weder extra
Mittel vorzusehen, sind noch eine gesetzliche
Regelung zu treffen ist. Inzwischen können wir
ja beobachten, was geschehen ist. Prof. Bodack
hat es, glaube ich, sehr anschaulich dargestellt.
Man muss, selbst wenn man nicht alle Zahlen
so wahrnimmt, wie er sie wahrgenommen hat….
Wenn sie schauen, was es an verschiedenen
Darstellungen gibt, dann können sie an einem

nicht vorbei gehen, dass wir relativ viel Geld für
den Schienenpersonenfernverkehr investiert
haben und es relativ stabil bei einem niederen
Niveau geblieben ist, bei etwa 7 Prozent Anteil
am Modal Split, trotz hoher Investitionen, dass
es in den Bereichen, wo wir Wettbewerb einge-
führt haben, wo wir Regionalisierungsmittel ha-
ben und genauer gesagt Ausschreibungswett-
bewerb, Zuwächse gegeben hat. Das ist, glaube
ich auch, nicht bestreitbar, auch wenn man viel-
leicht im Einzelnen über die Zahlen streiten
kann. Wir müssen hier festhalten, dass es seit
Jahren über 99% Anteil der DB AG im Fernver-
kehr gibt und alle anderen nahezu keine Chan-
cen haben. Wir müssen feststellen, dass die
DB, indem sie den Interregio gestrichen hat und
zahlreiche Oberzentren vom Fernverkehr abge-
hängt hat, praktisch gezeigt hat, dass die An-
nahme der Eigenwirtschaftlichkeit nicht stimmt,
denn man hat sozusagen Fernverkehr in Nah-
verkehr gedrückt, in Form von Regionalex-
presszügen, die faktisch Nahverkehrsmittel für
Fernverkehre mittlerer Reichweite verwenden.
Also man hat vielleicht auch übersehen, dass es
auch eine mittlere Reichweite gibt. Auf jeden
Fall sind ein Teil der Strecken abgehängt wor-
den, ein Teil der Oberzentren abgehängt wor-
den und die Gefahr besteht, dass es nicht bes-
ser wird, sondern eher schlechter wird, in dieser
Zeit. Das ist ganz grob umschrieben das, was
man als Problembereich sehen muss. Das ha-
ben übrigens die Länder auch so gesehen. Die
Länder haben deswegen einen Vorstoß ge-
macht, mit diesem Gesetzentwurf, den wir über-
nommen haben, nicht weil wir der Meinung sind,
dass er perfekt ist, sondern damit endlich mit
diesem Gesetzentwurf das Thema Fernverkehr,
die Bundesverantwortung und das, was man
dazu zu tun gedenkt, thematisiert werden soll.
Wir als Grüne glauben, dass man aus der Er-
folgsgeschichte der Regionalisierungsmittel und
des Nahverkehrs schon Konsequenzen ziehen
kann und muss. Eine davon ist, dass man
nachdenken muss: Wie kann man mehr Wett-
bewerb ermöglichen? Zweitens: Welches sind
die Zielvorgaben? Wenn der Bund die Ebene
ist: Wie definieren wir die Ziele? Wir sind auch
der Meinung, dass mit einem vom Fahrplan und
von Zielen losgelösten Ausbauplan Schluss sein
muss, mit Projekten größter Art, die irgendwie
zwar gebaut werden, nachweisen können, dass
es von A nach B unter Umständen schneller
geht, bei denen aber im Netz und in der Ge-
schwindigkeit und in der Kundenfreundlichkeit
sich unter Umständen nichts verbessert oder für
wenige sich etwas verbessert, für viele aber
etwas verschlechtert, weil es losgelöste Projekte
sind. Das ist der Hintergrund. Noch eine Bemer-
kung zur Funktion des Staates, zu seiner Mo-
dernität. Ich bin froh, dass Sie das nicht alleine
definieren, sondern dass es eine Frage der poli-
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tischen Debatte ist, was ist der moderne Staat
und was hat er zu tun und was muss er auch in
diesem Bereich tun. Wir haben durch diesen
Gesetzentwurf deutlich gemacht, wir sehen da
eine Verantwortung, die der Staat hat und, dass
dort etwas zu geschehen hat. Deswegen habe
ich zwei, drei globale Fragen und dann noch
spezifische Fragen. Mich interessiert, wie die
Experten die Zielsetzung eines Bundestaktes im
Fahrplan und einer Sicherstellung der Oberzent-
ren im Fernverkehr realisieren wollen. Wenn
nicht so, wie dann? Ob sie glauben, dass der
Fernverkehr ohne Zuwendung vollkommen ei-
genwirtschaftlich funktionieren kann, wie das
bisher, wie wir finden, ideologischerweise ge-
glaubt wird, aber faktisch nicht stattfindet, weil
Fernverkehr durch Nahverkehr, Trassenpreise
beispielsweise, subventioniert wird. Konkret
möchte ich gerne noch von Herrn Böttger wis-
sen, welcher Rechts- und Finanzrahmen seiner
Meinung nach notwendig ist, um die Monopol-
struktur im Fernverkehr zu brechen und einen
Wettbewerb zu ermöglichen. Mich würde bei
Herrn Leister interessieren, durchaus jetzt auch
als jemandem, der in diesem Bereich nicht nur
der initiativ Aktive war, sondern der auch ver-
sucht hat, Wettbewerb im Fernverkehr zu ma-
chen: Was sind eigentlich die praktischen Bar-
rieren, die auf jeden Fall beseitigt werden müs-
sen, wenn man in diesem Bereich mehr errei-
chen will? An Prof. Bodack vielleicht noch ein-
mal die Frage zugespitzt: Kann man aus den
Erfahrungen des Nahverkehrs auch ableiten,
was man dringend, wenn man ein Gesetz für
den Fernverkehr neu formuliert, vielleicht an
positiver Erfahrung nutzen sollte und was man
vielleicht auch nicht mehr wiederholen sollte,
weil es auch im Nahverkehr in diesem Bereich
Schwächen gibt?

Stellv. Vorsitzender: Vielen Dank, Kollege
Hermann! Als nächstes der Kollege Ferlemann!

Abg. Enak Ferlemann: Ich glaube, dass wir es
bei diesem Gesetzentwürfen mit einem der we-
sentlichen Themen der nächsten Legislaturpe-
riode zu tun haben, wie wir unsere Fernver-
kehrsqualität auf dem Schienennetz verbessern
können. Ich glaube nicht, wie der Kollege Her-
mann, dass sich aus dem Grundgesetz eine
Verantwortung des Bundes unmittelbar ergibt.
Das sehen wir sehr anders. Ich glaube nicht,
dass der Art. 87e so weit ausgelegt werden
kann, wie die Grünen das sehen. Ich glaube, da
ist mehr der Wunsch der Vater des Gedankens
als die juristische Analyse. Die Frage ist hier
zweigeteilt zu stellen. Zum einen: Gibt es eine
Verpflichtung des Bundes, ein Fernverkehrsan-
gebot sicherzustellen, ja oder nein? Und die
zweite Frage ist, und die ist damit in dieser De-
batte heute Morgen irgendwo verschränkt: Was

ist mit dem integralen Taktplan? Wollen wir ei-
nen Deutschlandtakt oder wollen wir keinen?
Weil sich das wahrscheinlich miteinander kom-
biniert und die Frage nicht ehrlich beantwortet
wird, wird das hier zusammengerührt. Und des-
wegen würde ich das gerne auseinanderziehen
und sagen, das eine ist die Frage, gibt es einen
grundgesetzlichen Anspruch. Dann sagen wir:
Nein! Aber die andere Frage ist: Sollten wir ei-
nen Taktfahrplan machen? Da sage ich, ich
fände es eine tolle Sache, wenn das käme. Das
ist eine wahnsinnige Aufgabe, aber ich glaube,
das schweizerische Modell zeigt, dass das gut
ist, so etwas zu machen. Die Fragestellung ist
dann nur: Muss dafür Geld des Bundes in die
Hand genommen werden, um dieses Angebot
sicherzustellen? Da sagen wir, das muss ei-
genwirtschaftlich laufen. Deswegen da auch die
Frage an die Experten: Halten Sie das für mög-
lich, so etwas eigenwirtschaftlich zu fahren?
Denn wir können es uns…. wir brauchen ja nur
zu gucken, was nach dem Konjunkturprogramm
für ein großes schwarzes Loch – leider in dem
Fall schwarzes Loch oder rote Zahlen – sich
zeigen wird. Was da auf uns zukommt, da ma-
chen wir uns nichts vor, da wird an allen Ecken
und Enden gekürzt werden müssen. Da werden
wir gar nicht drum herumkommen. Die Frage ist:
Wie können wir trotzdem einen guten Bahnver-
kehr sicherstellen und wie kommen wir zu dem
Taktfahrplan, der im Grunde für jeden, der für
Bahnpolitik ist, eigentlich ein Traum ist, wenn
man das verwirklichen könnte, um es klar zu
sagen. Wenn man dann sagt, man will es ei-
genwirtschaftlich machen, dann hat man eben,
Kollege Hermann, das Problem: Wer legt fest
auf welcher Strecke wer fahren darf? Deswegen
fand ich die Anregung von einem Experten ganz
interessant,, warum macht man nicht ein Lizen-
zierungsverfahren, wo man sagt, es gibt be-
stimmte Bereiche, da schreiben wir eine Lizenz
für eine bestimmte Zeit aus und dann kannst du
da fahren. Allerdings muss derjenige, der den
Verkehr betreibt, dann kalkulieren und sagen:
Den Preis stelle ich euch in Rechnung. Dann
wird man ja sehen, ob der Bürger bereit ist,
diesen Preis X zu bezahlen. Das kann man
machen. Aber was man nicht machen kann, ist,
wenn man anfängt und sagt, wir setzen auch
noch die Preise fest. Denn dann ist automatisch
impliziert, dass das ein Riesengriff in die Bun-
deskasse gibt. Weil es anders nicht funktioniert.
Dann kommt genau das Prinzip, was auch von
Experten richtig beschrieben wurde: Die erste
ist die DB, die dann die Strecken vom Netz
nimmt und sagt, wenn wir weiterfahren sollen,
muss erst einmal Cash vom Bund kommen.
Dann sind wir eine weitere Melkkuh in diesem
Bereich, was wir uns nicht erlauben können.
Deswegen einmal die Frage an die Experten:
Halten Sie es für möglich, einen Taktfahrplan zu
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machen, der eigenwirtschaftlich betrieben wird,
gegebenenfalls mit Ausschreibung von zum
Beispiel Regionalnetzen, wo man dann leis-
tungsfähigere und ertragsstarke Strecken mit
ertragsschwächeren Strecken kombiniert und
dann im Takt vergibt, so dass man diesem nä-
hertreten kann. Die zweite Frage: Was glauben
Sie, wie wird sich die Öffnung des Schienenper-
sonenfernverkehrsmarktes – ab 2010 haben wir
das – nach Ihrer Einschätzung auswirken?
Denn dann kommt ja Wettbewerb ins System,
wenn auch wahrscheinlich nur wenige große
Bahnen im Wettbewerb sind, die meist auch
irgendwie an irgendwelchen Staaten hängen.
Machen wir uns da nichts vor. Aber da kommt
Wettbewerb in das System hinein. Wie glauben
Sie, wird sich das auswirken? Kann man das
integrieren? Ja oder nein?

Stellv. Vorsitzender: Vielen Dank, Kollege
Ferlemann! Ich würde jetzt vorschlagen, damit
die beiden… Toni, darf ich dich zum Schluss
rannehmen, damit jetzt erst einmal Uwe Beck-
meyer und danach Patrick Döring an der Reihe
sind, damit alle Fraktionen einmal dran waren.
Und ich frage jetzt einmal in die Runde: Für eine
zweite Gesprächsrunde, bei hoher Gesprächs-
disziplin, müsste ja eigentlich noch Zeit sein.
Gibt es dann noch Wortmeldungen, damit ich
die sammle? O.k. alles klar, dann machen wir
nämlich auch eine zweite Runde danach. Dann
würde ich jetzt erst mal sagen, einmal die Frak-
tionsrunde durch. Also erst einmal Uwe Beck-
meyer und dann Patrick Döring!

Abg. Uwe Beckmeyer: An die hier anwesenden
Sachverständigen: Wie halten Sie es mit der
Eigenwirtschaftlichkeit? Ich will hier noch keine
eigene Meinung zu dem ganzen Thema, über
das hinaus, was bisher grundgesetzlicher Auf-
trag ist, postulieren. Sondern ich frage einfach:
Welche Haltung haben Sie zur Eigenwirtschaft-
lichkeit im Fernverkehr? Das zweite ist: Ist das
Bestellerprinzip, was beim Nahverkehr zurzeit
das beherrschende Moment ist, mit der Leis-
tungs- und Finanzierungsvereinbarung in Ein-
klang zu bringen, die wir gerade abgeschlossen
haben? Also ein Thema zusammen mit dem,
was vielleicht für den Fernverkehr von einigen
von Ihnen ja durchaus in den Raum gestellt
wird. Eine Frage zum Takt. Takt ist in Ordnung,
aber wir haben – so sagt die Bahn zumindest –
einen Takt in Deutschland, aber wir haben nicht
nur getaktete Städte. Und wir haben auch nicht
die Infrastruktur in einigen Knoten, die dieses
Getaktete zurzeit zulässt. Wir haben riesengro-
ße Knoten, die, wenn man Köln betrachtet, ei-
gentlich verdoppelt gehören, aber man müsste
dann erst einmal den Kölner Dom beiseite räu-
men. Nach dem Bläck-Fööss-Auftritt von ge-
stern Abend, glaube ich, wird Köln dagegen

sein. Das Gleiche gilt für Hamburg, das Gleiche
gilt für andere große Knoten, wo selbst schon
jetzt das Kombinieren von Fern- und Nahver-
kehr größte Probleme bereitet. Wir haben Stre-
cken, die eben nicht halbstündig erreichbar sind,
weil sie eben nur 70 km auseinander liegen
oder 110 km auseinander liegen. Die Geogra-
phie bestimmt ja teilweise auch bei uns die Aus-
formung von Takten. …(Zwischenruf)… Wie
bitte? … Ja, aber das Problem gibt es auch im
Fernverkehr, in besonderem Maße. Man muss
einfach die Realität auch da sehen und versu-
chen, das abzugleichen. Das ist der Punkt, der
mich hier umtreibt. Dazu würde ich gerne von
Ihnen eine Beurteilung haben, in welcher Form
wir da von Ihnen Rat bekommen. Das gleiche
ist: Wer definiert wobei eigentlich den verkehrli-
chen Nutzen? Die Region? Das ganze System?
Wo ist der nächste ICE-Halt? Wenn Sie, Herr
Hermann, sagen, Ihr Heimatort möchte gern
einen ICE-Halt haben, aber das Netz sagt: Geht
nicht. Also das sind Fragen, die wir vielleicht im
Vorfeld dieser neuen Legislatur zu dem Thema
vielleicht auch einmal erörtern müssen und erör-
tern sollen und vor allen Dingen ehrlich. Wir sind
ja hier nicht angetreten, um uns hier die Augen
zu verkleistern, sondern die Chancen auszulo-
ten. Ist das perspektivisch möglich? Oder ist da
beim Bundesratsantrag, den Sie ja bis auf ein
einziges Wort, mehr oder weniger 1:1 abge-
schrieben haben, nicht auch ein ganz anderes
Instrument, eine ganz andere Interessenlage
drin, nämlich das der Länderinteressen aus-
schließlich. Da muss der Bund ein bisschen
aufpassen, dass er da nicht nur zur Melkkuh
wird, die dann so abgestrippt wird, dass wir am
Ende nur zahlen, aber keinen Einfluss haben.
So das ist meine Frage an Sie. Dankeschön!

Stellv. Vorsitzender: Vielen Dank, Kollege
Beckmeyer! Kollege Döring!

Abg. Patrick Döring: Meine sehr verehrten
Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu-
nächst möchte ich nochmals zurückkommen, zu
der spannenden Diskussion: Was sagt das
Grundgesetz? Das Grundgesetz sagt – soviel
verstehe ich von der Sache – ganz sicher nicht,
der Bund muss 138 Millionen Zugkilometer be-
stellen und dafür sorgen, dass alle Oberzentren
mit 6 Zugpaaren täglich angefahren werden.
Das nun wahrlich nicht! Also das ist am Ende
eine politische Entscheidung. Ich glaube aber
zweitens, wir müssen noch einmal gemeinsam
darüber nachdenken, ob die Abgrenzung Nah-
und Fernverkehr – das hat Herr Böttger auch
angedeutet – tatsächlich noch zeitgemäß ist,
wie wir sie vornehmen. Denn ich bin ganz bei
der Kollegin Menzner: Am Ende ist den Men-
schen egal, mit welchem Zug sie dann fahren
und wo der Umsteiger ist, wenn er denn kurz



Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 95. Sitzung, 01.07.2009

18

und knackig funktioniert, auch nicht so das Rie-
senproblem. Also die Verbindung muss funktio-
nieren. Und ob dann der Metronom von Uelzen
nach Hannover fährt und der ICE von Hannover
nach Berlin oder ob der Interregio von Uelzen
nach Berlin fährt, das ist den Menschen dann
am Ende fast egal. Jedenfalls habe ich durch-
aus den Eindruck. Das heißt, für mich ist die
Abgrenzung Nah- und Fernverkehr, wie wir sie
bisher durchführen, zu, ich sage mal, old-
fashioned, wenn man die Art der Regionalex-
presszüge, die wir inzwischen haben, die Um-
setzung im Nahverkehr haben. Und das macht
es vielleicht auch schwierig, mit dem Gesetz-
entwurf so umzugehen, wie er vorliegt. Vielleicht
könnten Sie dazu nochmals eine Einschätzung
geben. Der dritte Punkt ist: Wenn ich das richtig
sehe, folgt der Gesetzentwurf ja auch der Idee,
wenn wir denn feststellen, dass die Bahn Fern-
verkehrslinien einstellt, aus angeblich wirtschaft-
lichen Gründen, und dies durch Nahverkehrszü-
ge kompensiert wird, die dann am Ende der
Bund bezahlt, dann soll jetzt die Antwort sein,
dass dann doch der Bund auch gleich den gan-
zen Fernverkehr bezahlt, der unwirtschaftlich ist.
Ob das nun haushaltspolitisch eine kluge Va-
riante ist, da bin ich sehr unsicher. Das die Län-
der das nicht „unsexy“ finden, das ist alles sehr
nachvollziehbar. Aber ich glaube, die Frage
muss erlaubt sein: Gibt es sozusagen für jedes
Oberzentrum in der Republik ein Menschen-
recht auf einen ICE-Halt? Und dann muss man
vielleicht auch verkehrspolitisch die ehrliche
Antwort geben: Das ist vielleicht wünschens-
wert, aber auch durch diesen Gesetzentwurf
wahrscheinlich am Ende, was das Kosten-
NutzenVerhältnis angeht, nicht erreichbar. Viel-
leicht können wir also auch noch einmal darüber
sprechen, das bindet sich an die zweite Frage
an: Definieren wir eigentlich Nah- und Fernver-
kehr heute noch zeitgemäß? Vielen Dank!

Stellv. Vorsitzender: Vielen Dank, Kollege
Döring! Prof. Bodack, Sie haben das Wort!

Prof. Karl-Dieter Bodack: Zunächst einmal zur
Frage Wettbewerb. Ich war bei der Bundesbahn
aktiv beteiligt, die TUI und Lufthansa zu Bahn-
fahrten zu bewegen. Und es war ja seinerzeit
ein nennenswerter Verkehr Die TUI ist täglich
gefahren, mit dem TUI-Ferienexpress durch die
ganze Republik, und die Lufthansa ist im Takt-
fahrplan gefahren, von Düsseldorf bis Stuttgart.
Diese Verträge habe ich teilweise mit ausarbei-
ten dürfen oder mit verhandeln dürfen. Die sind
nur deswegen zustande gekommen, weil die
Bundesbahn unbedingt diese Wettbewerber
wollte und weil man mit diesen Kunden so flexi-
bel verhandelt hat, dass sie das bezahlten, was
sie bezahlen konnten. Bei der TUI ist seinerzeit
ein Trassenpreis im Durchschnitt von einer D-

Mark pro Zugkilometer herausgekommen, mit
dem Vertragsbestandteil, dass die TUI die Züge
bei der Bahn warten lässt, dass ein DB-
Zugbegleiter bezahlt wird und so weiter. Damit
wurden Kapazitäten der Bahn genutzt und dann
war das sinnvoll, die für eine D-Mark fahren zu
lassen. Bei der Gründung der Deutschen Bahn
AG haben beide Unternehmen, Lufthansa und
TUI, ihre Züge eingestellt. Es ist ausgeschlos-
sen, aus meiner Sicht…. Ich darf noch eines
erzählen: Ich war in England bei der National
Railway eingeladen, mit der Frage, ob ich sie
berate, wie man in Deutschland Fernverkehr
übernimmt, als der Interregio reduziert wurde.
Als wir das besprachen, Trassenpreis und so
weiter, haben die mich nach Hause geschickt
und sagten: Herr Bodack, unser Vertrag ist be-
endet, da gibt es überhaupt keine Chancen. Nie
und nimmer werden wir unter solchen Bedin-
gungen irgendwo hier fahren. Der Grund liegt
einmal darin…. Beispiel! Wenn sie in Berlin ein
Mietpreissystem erfinden würden, was hier in
jeder Straße welchen Mietpreis kostet, haben
sie halb Berlin leer stehen, das ist meine Prog-
nose. Nur dadurch, dass ein Vermieter flexibel
schaut, was ein Mieter bezahlen kann, bekommt
er hier ein Haus vermietet. Also die Flexibilisie-
rung der Trassenpreise, so wie die englische
Bahn das macht oder die englische Regierung
das macht, wäre eine Voraussetzung. Sie kön-
nen von Rostock nach Chemnitz einen Fernzug
nur dann fahren, wenn Sie maximal einen Euro
pro Trassenkilometer bezahlen, aus meiner
Kenntnis. Wenn das möglich ist, gibt es die ers-
te Möglichkeit. Das war der erste Punkt. Der
zweite Punkt: Sie müssen sich darauf einstellen,
meine Damen und Herren, dass die Deutsche
Bahn weiter selektiv Züge auslegt. Sie werden
als nächstes erleben, das ist meine persönliche
Prognose, dass auf der Mitte-Deutschland-
Verbindung weitere Züge ausgelegt werden. Sie
werden erleben, dass Trier morgens und
abends noch einmal in Richtung Koblenz be-
dient wird. Sie werden im nächsten Fahrplan
erleben, dass Siegen einen einzigen ICE be-
kommt und dass Tübingen morgens und abends
einen ICE bekommt. Das heißt, aus wirtschaftli-
chen Gründen fährt die Bahn einen Morgen-
und einen Abendzug, so wie Rostock – Berlin
jetzt auch. Da gibt es einige (?

1
) zu belegen und

tagsüber fährt da nichts mehr. Die Lücken jetzt
durch Wettbewerber zu füllen, halte ich für völlig
ausgeschlossen. Niemand kann die Lücken
füllen, um von Trier nach Koblenz um 10, 12,
14, 16 Uhr zu fahren, wenn die Deutsche Bahn
morgens um 06.00 Uhr und abends um 18.00
Uhr fährt. Das Interregio-Netz ist so kalkuliert
gewesen, dass wir in der Summe einer Linie
Kostendeckung erreichen, in dem der Morgen-

1 Wort ist auf dem Band nicht zu verstehen!
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und Abendzug eine Überdeckung hatte und der
12.00 Uhr Zug eine Unterdeckung. Jedes be-
triebswirtschaftlich tätige Unternehmen muss so
vorgehen, wie die Deutsche Bahn. Die maximie-
ren ihren Gewinn, indem sie selektiv dort einen
Zug fahren (?

2
) und die anderen Lücken weg

lässt. Auf diese Weise halte ich den Einstieg
Dritter in den Wettbewerbsmarkt Fernverkehr für
quasi ausgeschlossen. Die Voraussetzungen
fehlen dazu. Jetzt war noch die weitere Frage
zum Taktfahrplan. Der integrale Taktfahrplan
geht ja in Deutschland nicht, weil wir trotz Takt,
den wir haben, zum Beispiel, wenn sie von Ah-
len oder Crailsheim nach Stuttgart kommen, im
Takt immer um eine Minute den ICE nach
Mannheim versäumen. Es ist wunderbar, man
hat noch Blickkontakt, teilweise fahren sie am
gleichen Bahnsteig ein. Und manchmal hat man
sogar Glück, dass der ICE zwei Minuten zu spät
ist, dann bekommt man ihn noch. Aber die Men-
schen haben dort immer 59 Minuten Wartezeit.
Hervorragend! Wenn sie von Bielefeld nach
Nürnberg fahren, versäumen Sie um zwei Minu-
ten den ICE nach Süden. Oh, fantastisch! Der
Zug nämlich, der ICE, der früher von Köln nach
Hannover etwa zehn Minuten schneller fuhr,
hat, durch welche Maßnahmen auch immer,
jetzt eine zehn Minuten längere Fahrzeit als der
damalige Intercity der Deutschen Bahn. Also,
muss man sich vorstellen, der hochmotorisierte
ICE, nach zahlreichen Verbesserungen, Invest-
ments fährt er jetzt zehn Minuten langsamer,
versäumt zwei Minuten den ICE nach Nürnberg,
also Richtung Süden, und die Leute freuen sich
oder ärgern sich, dass sie in Hannover jetzt 58
Minuten Aufenthalt haben. Im Takt! Also ich
halte das geradezu für einen Schildbürger-
streich, meine Damen und Herren! Sie investie-
ren, der Bund investiert bei den Neubaustrecken
rund 200 Mio. Euro, um eine Fahrzeitminute zu
gewinnen. Verstehen Sie? 100 bis 200 Mio.
Euro! Bisher waren es 100 Mio. Euro, in Zukunft
200 Mio. Euro. Und anschließend wird auf den
Bestandstrecken langsamer gefahren und sol-
che Anschlüsse versäumt, so dass die Kunden
hier oft 30 Minuten warten müssen, manchmal,
wenn wir Halbstundentakt haben, ist der An-
schluss natürlich nach 28 Minuten da, ansons-
ten nach 58 Minuten. Der integrale Takt ist eine
wichtige Voraussetzung. Und wenn es nicht
gelingt, alle Investitionen darauf abzustellen,
dass die Fahrzeiten minimiert werden, und zwar
im Gesamtnetz minimiert werden, dann haben
wir ständige Fehlinvestitionen von Mitteln!

Stellv. Vorsitzender: Vielen Dank, Prof. Bo-
dack! Prof. Böttger!

2 Wort ist auf dem Band nicht zu verstehen!

Prof. Dr. Christian Böttger: Vielen Dank! Zu
den Fragen: Es kam ja von fast allen die Frage:
…(Zwischenruf)…

Stellv. Vorsitzender: O.k., Prof. Bodack!

Prof. Karl-Dieter Bodack: Zur Wirtschaftlich-
keit. Die Eigenwirtschaftlichkeit ist etwas ande-
res als das Gewinnstreben der Deutschen Bahn
AG. Die Bundesbahn hat Eigenwirtschaftlichkeit
erreicht. Wir sind immer dort gefahren, in den
alten Bundesländern, die neuen Bundesländer
waren eine Ausnahme, wo wir in der Linie Kos-
tendeckung 100 Prozent hatten. Das Ziel der
jetzt tätigen Kollegen …(Zwischenrufe)… im
Fernverkehr. ….

Stellv. Vorsitzender: …. Moment bitte! Wir
machen hier keine Dialoge!

Prof. Karl-Dieter Bodack: Die Interregio-Linien
in den alten Bundesländern sind so gefahren
und eingerichtet worden, dass wir 100 Prozent
Kostendeckung erreichten. Die neuen Bundes-
länder, das ist eine andere Geschichte, da sind
hohe Verluste entstanden. Die Eigenwirtschaft-
lichkeit, das Gewinnstreben… Die Kollegen die
jetzt bei der Bahn den Fernverkehr planen, ha-
ben ein anderes Ziel. Sie müssen maximale
Gewinne erzeugen. Das ist ein ganz anderes
Ziel. Das Ziel geht weit über die Eigenwirtschaft-
lichkeit hinaus und führt dazu, dass auch Züge,
wenn sie 103 oder 105% Kostendeckung ha-
ben, dass es sinnvoll sein kann, solche Züge
einzustellen, wenn man einen Durchschnitt an
Kostendeckung von 110% erreicht, also 10%
Gewinn. Dann ist jeder Zug, der unter den 10%
fährt, nicht fahrwürdig. Wenn man den nämlich
beseitigt, dann steigt der Gewinn um ein weite-
res Prozent. Und wenn sie unter diesen Prämis-
sen antreten, müssen sie sich darauf einstellen,
dass bestimmte Linien eben nur noch partiell
gefahren werden und, dass das Gegenteil von
einem integralen Taktfahrplan entsteht, nämlich
ein partielles Fahren von Zügen in gut gefragten
Lagen und das Fehlen der Züge in den anderen
Zeiten.

Stellv. Vorsitzender: Vielen Dank, Prof. Bo-
dack! Prof. Böttger!

Prof. Dr. Christian Böttger: Vielen Dank! Also
die Frage der Eigenwirtschaftlichkeit vielleicht
einmal im Anfang. Wenn Sie sich das einmal
anschauen, dann hat die DB im Fernverkehr im
Jahre 2008 ein Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit von gut 300 Mio. Euro erzielt,
also vor Steuern, aber nach Zinsen. Wenn Sie
einmal eine Linienerfolgsrechnung machen
würden, diese Zahlen werden nicht veröffent-
licht, aber ich glaube, wir wären uns alle einig,
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wenn wir das einmal schätzen sollten, dass wir
sagen, auf den Haupt-ICE-Achsen entstehen
vermutlich sogar höhere Gewinne, und damit
wird die eine oder andere IC-Linie quersubven-
tioniert, die längst nicht so profitabel ist. Ich
glaube, dass ist eine Hypothese, die relativ na-
he liegt. …(Zwischenruf)… Bitte was? … Gut,
also unter den gegebenen Rahmenbedingungen
und mit den heutigen Trassenpreisen. Wenn
man jetzt sagt, wie sieht es mit der Eigenwirt-
schaftlichkeit aus, dann kann man sagen, natür-
lich, es gibt Linien, die sind nicht profitabel. Also
die Linie, ich sage mal Emden - Köln - Luxem-
burg, an der hat die DB vermutlich nicht beson-
ders viel Spaß. Sie weiß aber, wenn sie die
einstellen würde, würde sie mit einigen Bundes-
ländern richtig Ärger bekommen. Die Frage ist
natürlich: Lässt man das zu? Aber dann sind wir
bei sehr fundamentalen Fragen der Marktord-
nung. Also ein Lösungsweg könnte in der Tat
darin bestehen, dass man sagt: Der Bund ent-
scheidet, dass er die Gewinne abschöpfen und
quasi umverteilen möchte. Das wäre also ein
Konzessionsmodell für den gesamten Fernver-
kehr. Das heißt, der Bund müsste dann als Ei-
gentümer mit aktiv werden. Das wäre für das
Ziel einer Kapitalprivatisierung mit Sicherheit,
wenn nicht das Aus, dann aber zumindest ein
herber Rückschlag. Und wir würden also Linien-
bündel ausschreiben. Und da könnte man dann
also sehen, dass am Ende der Bund nichts
draufzahlt und man hätte quasi 300 Mio. Euro
über, die heute die DB als Gewinne macht, die
man quasi nehmen könnte, um damit schwä-
chere Strecken zu bezahlen. Das wäre also ein
ganz radikales Marktmodell. Aber wie gesagt,
mit vielen Implikationen, auch für die industrie-
politischen Ziele, die ja teilweise mit der DB
heute verfolgt werden. Das ist auch eine politi-
sche Entscheidung, ob man das will. Also des-
wegen ist diese Frage Eigenwirtschaftlichkeit,
glaube ich, ein bisschen schwierig zu beantwor-
ten. Es gibt Strecken im Fernverkehr, die bei
heutigen Trassenpreisen sehr wirtschaftlich
sind. Da behütet die DB natürlich auch sorgfältig
ihr Monopol. Es gibt eben andere Strecken im
Fernverkehr, die nicht so profitabel sind. Zurzeit
gibt es keine Marktordnung, die die DB zu einer
Quersubventionierung zwingt, sondern die poli-
tische Diskussion der letzten Jahre ging sehr
stark in die Richtung, dass man sagt: Wir wol-
len, dass die DB viele Gewinne ausweist und
diese dann eben auch nutzt, um neue Ge-
schäftsfelder zu erschließen. Ich hatte auch
schon an anderer Stelle gesagt, dass ich gerade
diese Idee, dass man die Gewinne nimmt und
dann in bahnferne Geschäfte im Ausland steckt,
nicht für überzeugend halte. Aber da sind wir mit
dann in einer ganz anderen Debatte drin. Des-
wegen: Konzession würde natürlich eine Ab-
schöpfung von Gewinnen ermöglichen. Die

zweite Frage: Ist Wettbewerb überhaupt das
richtige Modell? Danach hatte Frau Menzner ja
noch nach gefragt. In Frankreich muss man
sehen, dass eben mit einer Staatsbahn, die bis
heute indirekt hoch subventioniert wird, dass es
da gelungen ist, mit viel Neuinvestitionen im
Hochgeschwindigkeitsverkehr in der Tat beeind-
ruckende Verkehrszuwächse zu erreichen. Al-
lerdings, worüber man in Frankreich weniger
spricht, ist natürlich, dass denen der Regional-
verkehr völlig zusammenbricht und der Güter-
verkehr völlig zusammenbricht. Also wenn Sie
sich da einmal die Zahlen anschauen, die sind
einigermaßen deprimierend. Der Güterverkehr
der SNCF, ich weiß nicht, ob der noch sanie-
rungsfähig ist. Also das muss man halt immer
mal sehen: Man kommt offenbar mit staatlich
gemanagten Systemen auch einmal an die
Grenzen. Wenn Sie sich einmal die Entwicklung
der Marktanteile anschauen, in all den Ländern,
die starke Staatsbahnen haben, Belgien, Öster-
reich, also da, wo man nicht die Luft des Wett-
bewerbes ran lässt, dann sind das die Bahnen,
bei denen der Marktanteil der Bahn in den letz-
ten Jahren weitgehend gesunken ist und bei
denen zudem noch hoher Zuschussbedarf und
steigender Zuschussbedarf entsteht. Deswegen
glaube ich schon, dass Wettbewerb die Lösung
sein kann. Aber Wettbewerb ist eben kein
Selbstzweck. Und ich muss gestehen, ich habe
noch keine ganz überzeugende Lösung für die
Frage: Wie könnten wir Ausschreibungen im
Fernverkehr tatsächlich organisieren? Wir be-
kommen nämlich sofort ein Trade off zwischen
regionalen Interessen und Bundesinteressen.
Das Land Hessen, das würde sich für den Fern-
verkehr kein Jota interessieren, da fahren genug
Züge, während die Länder Bayern oder Meck-
lenburg-Vorpommern, wo die Urlauberzüge
möglichst umsteigefrei Senioren in die dortigen
Bäder befördern, ein Rieseninteresse an durch-
gebundenen Fernverkehren haben. … (Zwi-
schenruf) …. Entschuldigung, ja! Denken Sie
einmal an so etwas wie den Metronom. Da gab
es mit einem Mal einen Riesenkonflikt, weil sie
den Metronom eigentlich nur … Entschuldigung,
nicht den Metronom, sondern den Metropolitan.
Da gab es einen Riesenkonflikt, weil der nur im
Ruhrgebiet fahren konnte, wenn man da die
Regionalexpresslinien ein bisschen zur Seite
schiebt, was also die regionalen Aufgabenträger
nicht wollten. Das heißt also, es gibt nun einmal
Trade offs zwischen Nah- und Fernverkehr. Und
die Frage, wer ist die Richtige, um das zu ent-
scheiden, wer ist auch geeigneter, zu sagen,
welcher Verkehr ist wichtiger. Denken Sie jetzt
auch an den Metronom-Konflikt in Hamburg. Wo
Hamburg sagt, sie wollen nicht mehr Personen-
verkehrszüge nach Hamburg durchgebunden
haben, denn wenn der Hafen wieder losgeht,
dann brauchen sie all die Trassen für den Gü-
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terverkehr. Das ist nicht trivial, das will ich also
gerne zugeben. Aber diese Koordinationsprob-
leme werden wir haben, egal ob mit oder ohne
Ausschreibung. Da muss man notfalls Ver-
kehrsbedarfe irgendwann einmal gegeneinander
rechnen. Dann sind wir letztlich auch beim
Thema integraler Taktfahrplan, der ja von eini-
gen Seiten auch gefragt worden ist. Ich glaube
schon, dass der integrale Taktfahrplan insge-
samt eine gute Idee ist. Ihn in Deutschland flä-
chendeckend einzuführen, ist natürlich um ein
Vielfaches komplexer als in einem kleinen Land
wie der Schweiz. Wenn man die Baumaßnah-
men daran ausrichtet, muss man zuerst einmal
sehen, dann reden wir über ein 10- und 20-
Jahresprogramm. Ich halte es in der Tat auch
für bedauerlich, dass man viele Baumaßnah-
men, die zuletzt getätigt wurden, ohne Nach-
denken über ITF-Anforderungen getätigt hat.
Also neulich gab es eine große Pressemeldung
des Bundesverkehrsministeriums, ich glaube
das war die Strecke Leipzig-Erfurt, wo man ge-
sagt hat, die neue Zielfahrzeit: In 62 Minuten.
Aus Sicht eines ITF-Anhängers… genau, der
Herr Leister schüttelt schon den Kopf, der sagt,
das geht gar nicht. Also entweder spare ich mir
das Geld, dann fahre ich eben 80 Minuten oder
ich stecke nochmals ein bisschen mehr Geld
rein, dass ich auf 55 Minuten komme. Das ist ja
eigentlich die ITF-Denke. Kurzfristig hilft uns das
natürlich gar nichts. ITF ist nach meiner Über-
zeugung nicht die richtige Lösung. Wir bekom-
men auch wieder im ITF Konflikte zwischen
Nah- und Fernverkehr. Ich verweise auf mein
Heimatland Schleswig-Holstein. Die haben sich
ganz tolle ITF-Knoten gebaut, in Niebüll und in
Lübeck, mit der Folge, dass aber, wenn sie in
Hamburg auf den Fernverkehr umsteigen wol-
len, dass sie dort auf alle Fernzüge üblicherwei-
se 45 Minuten warten. Das ist eben auch eine
Frage: Welche Verkehre sind ihnen wie wichtig?
Ich glaube schon, dass eine verstärkte gedank-
liche Ausrichtung, auch von Investitionen, auf
den ITF richtig ist. Ich zweifele allerdings daran,
dass der ITF eine Lösung für alle Probleme ist.
Er kann sicherlich an der einen oder anderen
Ecke dazu beitragen. Und dann ist man eben
auch bei dem Thema Regieebenen und Master-
plan Schiene. Viele dieser Konflikte, die wir
haben, das sind natürliche Konflikte, egal ob wir
ausschreiben oder nicht ausschreiben. Wie
zählt Nahverkehr im Verhältnis zum Fernver-
kehr, im Verhältnis zum Güterverkehr? Das sind
Fragen, die in jeder Marktordnung eigentlich
gestellt werden müssen. Vielleicht wäre es ver-
nünftig, einmal etwas institutionalisiert darüber
nachzudenken. Aber allein die Tatsache, dass
wir ein Gremium einrichten oder eine Behörde
einrichten, führt sicherlich noch nicht dazu, dass
diese Probleme verschwinden. An der einen
oder anderen Stelle kann man dann sicherlich

zu besseren Lösungen kommen und vielleicht
eben auch mittelfristig dann gezielter investie-
ren. Vielen Dank!

Stellv. Vorsitzender: Vielen Dank, Prof. Bött-
ger! Herr Flege!

Dirk Flege: Danke schön! Frau Menzner hat
gefragt, ob die Neuregelung – wie sie es ge-
nannt hat – zwangsläufig an mehr Wettbewerb
gekoppelt ist. Die Antwort ist teilweise eben
schon gegeben worden. Die Konzession in der
Schweiz, als einem weiteren Weg zu dem Wett-
bewerb um die Märkte. Das heißt, es gibt ver-
schiedene Formen, wie man eine Neuregelung
– wie immer sie dann aussehen mag – tatsäch-
lich realisieren kann. Ob das nun Vergabe oder
Ausschreibung ist, ob es Konzessionen sind
oder ob man weder das eine noch das andere
braucht. Ich weiß es zum jetzigen Zeitpunkt
nicht. Das ist nämlich genau der Punkt, den
Herr Böttger auch ansprach, mit dem Master-
plan. Wenn man sich Gedanken gemacht hat,
wo wollen wir 2020 hin, mit dem Personenver-
kehr in Deutschland, wo wollen wir 2020/2025
mit dem Schienenverkehr hin, dann definiert
man ein Angebot. Man kommt in eine sehr
grundsätzliche Debatte. Ich wiederhole mich da
gerne: Ich halte sie für nötig. Aber man kommt
von der Zielebene her dann irgendwann zu ei-
nem Musterplan. Man ist dann in der Tat bei
dem integrierten Taktfahrplan als einem mögli-
chen und sicherlich auch sehr wichtigem In-
strument, um den Schienenverkehr und den
öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen. Aber
ich sehe mich nicht in der Lage, jetzt schon zu
sagen – das war nämlich die Frage 3 von Frau
Menzner – wer festlegen sollte, wie ausge-
schrieben wird. Also wenn wir gar nicht wissen,
in der jetzigen Phase, ob die Ausschreibung
überhaupt das probate Instrument ist, um das
zu erreichen, was wir auf der Zielebene in eini-
gen Jahren hoffentlich festgelegt haben, kann
ich auch nicht beantworten, wer entscheiden
soll, was ausgeschrieben wird. Das ist einfach
von der Reihenfolge her nicht möglich. Dann hat
mich Frau Menzner gefragt: Masterplan Perso-
nenverkehr erklären. Herr Böttger hat eben ge-
sagt Masterplan Schiene. Das ist ein Missver-
ständnis, mit dem wir als Allianz pro Schiene
öfter zu kämpfen haben. Nur weil wir der Ab-
sender sind, zusammen mit dem Verbraucher-
zentrale Bundesverband, ist dieser Masterplan
mitnichten nur für den Verkehrsträger Schiene.
Das ist ein Masterplan. Die Ideen, die Forde-
rungen, die wir haben, die sind verkehrsträger-
übergreifend. Das heißt, wir reden hier auch
über den Individualverkehr, wir reden ja auch
über Busse, wir reden über alle Verkehrsträger.
Und nur so macht es Sinn. Ich bin strikt dage-
gen, jetzt nur für die Schiene isoliert Ziele zu
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betrachten. Das ist in der Tat das alte Denken in
der Verkehrspolitik. Das hat in der modernen
Welt zunehmend weniger Platz. Die Verkehrs-
träger müssen miteinander verknüpft werden.
Es geht nicht darum, der eine oder der andere,
es geht um intelligente Kombinationen, um eine
zukunftsfähige Verkehrspolitik. Dann hat Herr
Hermann gefragt: Zielsetzung mit den Oberzent-
ren, Taktfahrplan, wenn nicht so, wie dann?
Auch da, Konzession ist ein weiterer Weg. Ich
habe mich eben zu den unterschiedlichen Mög-
lichkeiten geäußert. Immer wieder im Raume
stand, sowohl bei Herrn Hermann als auch bei
Herrn Beckmeyer und bei Herrn Ferlemann, die
Frage mit der Eigenwirtschaftlichkeit. Da hat
Herr Böttger eben viele wichtige Aspekte ge-
nannt, die ich in der Form nicht wiederholen
möchte. Ich glaube auch, dass die Eigenwirt-
schaftlichkeit ein Weg sein kann, den wir auf
keinen Fall in der jetzigen Phase negieren soll-
ten. Also die Mischkalkulation, die Sie genannt
haben, ist Status quo. Wenn wir die Wettbe-
werbsbedingungen der Verkehrsträger anglei-
chen, werden viele Strecken, die jetzt mal gera-
de über dem Limit sind, oder vielleicht knapp
darunter, auf einmal eigenwirtschaftlich. Herr
Fischer nickt gerade. In Hamburg kennt Herr
Fischer die Lärmschutzwand-Thematik, dass
dort Bürger sogar bereit sind, Geld aus ihrer
Privatschatulle für Lärmschutz zu geben. Vor
kurzem ging durch die Medien – ich mache jetzt
ein paar Beispiele, aber das ist für die Frage der
Eigenwirtschaftlichkeit relevant –, dass in Ba-
den-Württemberg Städte bereit sind Geld zu
geben, für die Namensänderung ihrer Bahnhöfe,
weil DB Station und Service dann Kosten hat.
Wir haben Städte und Kommunen, sicherlich
auch Länder, die bereit sind, für ein besseres
Angebot im Fernverkehr, überhaupt auf der
Schiene, Geld zu geben. Was ich damit sagen
will, mit diesen drei Beispielen: Wenn wir über
Ziele reden, wenn wir konkret wissen, wofür soll
Geld ausgegeben werden, werden wir eine ganz
andere Diskussion bekommen. Dann ist nämlich
nicht nur der Bund die mögliche Melkkuh der
Nation, sondern dann werden auf einmal Res-
sourcen mobilisiert, die sie überhaupt nur mobi-
lisieren können, wenn man über die Zielebene
kommt. Das ist der entscheidende Punkt. Ich
glaube, da sollten wir ein bisschen mit mehr
Kreativität rangehen und auch gar nicht verlan-
gen, in der jetzigen Phase, dass wir auf alle
Fragen Antworten haben. Ich habe auch nicht
auf alle Instrumentenfragen Antworten. Das
wäre auch der falsche Ansatz. Aber mir ist wich-
tig, dass wir die Reihenfolge der Schritte richtig
machen. Insofern die Antwort, Herr Beckmeyer,
Eigenwirtschaftlichkeit ja, das hat auch auf der
Schiene, sage ich einmal, Zukunft. Ob wir alles,
was wir hier nachher als Bedürfnis definieren,
ob wir all das eigenwirtschaftlich hinbekommen,

kann ich jetzt noch nicht abschließend sagen.
Da hängt eben eine Menge mit dran. Aber wir
sollten das Prinzip jetzt nicht schon verschütten,
bevor wir es ernsthaft versucht haben, so viel
wie möglich Eigenwirtschaftlichkeit im Schie-
nenpersonenfernverkehr hinzubekommen. Dann
hat Herr Ferlemann nach dem Wettbewerb 2010
gefragt, wenn die EU-Öffnung im Schienenper-
sonenfernverkehr da ist. Ich glaube, das ist ja
auch schon genannt worden, die Hürden sind
sehr hoch. Warum wir jetzt auch im Schienen-
personenfernverkehr so wenig Wettbewerb ha-
ben, unter einem Prozent, das liegt an extrem
hohen Kapitalkosten, das liegt an Gewinnmar-
gen, an dem Vernetzungsgedanken. Da gibt es
eine Reihe von Gründen, die dazu führen, dass
wir jetzt so wenig haben. Rein rechtlich ist es ja
national möglich. Der Herr Leister hat solche
Angebote geplant, hat sie auch im Markt imple-
mentiert, als er bei Veolia war. Also national ist
es rechtlich alles möglich. Wir haben die Mög-
lichkeit zu Wettbewerb. EU-rechtlich kommt
2010 die verpflichtende Grenzöffnung. Ich glau-
be, dass die großen Staatsbahnen, insbesonde-
re die SNCF, vielleicht noch andere, am ehes-
ten in der Lage sind, in diesen Markt hier einzut-
reten. Denn die haben die Fahrzeuge, die ha-
ben das Kapital, die sind am ehesten in der
Lage, diese Netzwirkung auch aufzubauen, die
man braucht. Das ist eben der Unterschied zum
Flugverkehr. Wir können da den Schienenper-
sonenfernverkehr nicht mit dem Flugverkehr
gleichsetzen. Aber, und das sage ich auch ge-
rne hier in dem Raum, ich glaube nicht, dass
der fehlende Wettbewerb im Schienenperso-
nenverkehr, den wir jetzt haben, unser größtes
Problem im Schienenpersonenfernverkehr ist.
Das ist nicht unser größtes Problem. Ich bin ein
unbedingter Befürworter des Wettbewerbs auf
der Schiene, im Schienengüterverkehr. Da
macht er extrem viel Sinn, trotz des Wettbewer-
bes, der ja zum Lkw ohnehin da ist. Da gibt es
aber auch keine Fahrpläne, durchgehende Ti-
ckets und so weiter. Da ist das super. Da haben
wir über 20% Marktanteil. Ich bin ein unbeding-
ter Befürworter für den Wettbewerb im Schie-
nenpersonennahverkehr, den Wettbewerb um
die Märkte. Der ist sehr erfolgreich gewesen,
das ist eine Riesenerfolgsstory. Im Fernverkehr
ist die Lage differenzierter. Wir haben eben viele
Probleme schon angesprochen. Ich glaube
nicht, dass es unser Hauptproblem ist. Und die
Schweiz, die hier auch als Vorbild genannt wor-
den ist, diverse Male, gerade beim Thema Takt-
fahrplan, die hat eben außer der SBB nieman-
den, der im Fernverkehr fährt. Da arbeiten die
mit der Konzession, da wird das vergeben. Da
ist man dann auch in dem Bereich, dass man
Gemeinwirtschaft und betriebswirtschaftliches
Eigeninteresse auszutarieren versucht, mit ei-
nem Modell, das durchaus auch diskussions-
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würdig ist. Aber noch einmal. Der fehlende
Wettbewerb im Fernverkehr ist, glaube ich, da
nicht unser größtes Problem. Wobei ich denke,
dass wir durch 2010 mehr Wettbewerb bekom-
men werden. Die Staatsbahnen werden diese
Chance versuchen zu nutzen. Dann hatte Herr
Beckmeyer noch gefragt, mit den Ländern, das
war diese Melkkuh-Diskussion, nach dem Motto,
„Der Bund bezahlt und die Länder haben ein
hohes Eigeninteresse, dass sie immer an den
ICE angebunden werden“. Auch das ist in der
Tat bei der Diskussion, so wie sie sich jetzt im
Moment darstellt, der entscheidende Unter-
schied zu dem auch ordnungspolitisch sauberen
Wettbewerb im Nahverkehr, den wir haben. Da
ist das alles in einer Hand. Da ist die Finanzver-
antwortung bei den Ländern, die bestimmen,
was wo wie bedient wird. Das wäre in dem jetzi-
gen Gesetzentwurf in der Tat unausgereift, mit
all den von Herrn Böttger auch schon treffend
beschriebenen Folgen, dass dann sicherlich die
DB zunehmend Strecken für unwirtschaftlich
erklären würde und sagt, dann soll das doch der
Steuerzahler bezahlen. Ich glaube, da muss
man noch vertieft nachdenken. Die Abgrenzung,
Herr Döring, von Nah- und Fernverkehr, das war
Ihre Frage, ob das noch zeitgemäß ist. Sie ha-
ben old-fashioned gesagt. Ich bin da ziemlich
bei Ihnen. Das muss man problematisieren. Das
ist eine relativ willkürliche Teilung. So richtig aus
Fahrgastperspektive ist die nicht sauber herzu-
leiten, diese Abgrenzung. Aber auch das: Ich
bin jetzt nicht in der Lage zu sagen, wie man es
besser machen sollte oder neu machen sollte.
Aber auch da muss man die Reihenfolge richtig
machen. Lassen Sie uns über die Ziele reden.
Was haben die Kunden noch für Bedürfnisse?
Wo wollen wir hin, von der Angebotsverbesse-
rung her? Und es kann sein, dass wir dann im
Rahmen der Diskussion Wege finden werden,
die die bisherige Einteilung in Nah- und Fern-
verkehr vielleicht in der jetzigen Form obsolet
werden lassen. Das kann sein. Das mag durch-
aus sein. Dankeschön!

Stellv. Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Flege!
Prof. Gersdorf!

Prof. Dr. Hubertus Gersdorf: Herr Beckmeyer,
aber auch andere haben das Thema der Eigen-
wirtschaftlichkeit angesprochen. Hierzu zu-
nächst: Die Bahnreform Anfang der neunziger
Jahre ist ja von der Erwartung getragen, dass
zunächst erst einmal die kommerziell orientier-
ten Unternehmen, nicht nur der Deutschen
Bahn AG, sondern auch der Wettbewerber, die
Verkehrsbedürfnisse befriedigen sollten. Das ist
erst einmal ein klarer Vorrang einer ökonomi-
schen Betrachtung. Aber der Gesetzgeber hat
auch mit in den Blick genommen, dass eventuell
das freie Spiel der Kräfte, das es so ja im Bahn-

sektor noch nicht gibt, mangels Wettbewerbsin-
tensität, vielleicht die eine oder andere Versor-
gungslücke hervorrufen könnte. Deswegen gibt
es dieses Auffangnetz im Sinne eines Univer-
saldienstregimes. Aber bitte schön: Nicht anfan-
gen mit dem Universaldienstregime, sondern
erst einmal versuchen, den Wettbewerb zu för-
dern. Erst dann, wenn das freie Spiel der Kräfte
bestimmte, als unerlässlich empfundene Ver-
kehre nicht generiert, dann soll der Staat ein-
springen. Da bin ich ganz bei Frau Menzner.
Das ist nicht nur eine politische Überzeugung,
sondern auch eine verfassungsrechtliche. Es
gibt keine Verpflichtung, das in der Vergangen-
heit herausgebildete Fernverkehrsnetz in alle
Ewigkeit festzuschreiben. Für den Kunden ist es
relativ unbedeutend, ob er nun mit einem Fern-
verkehrs- oder Nahverkehrszug zum Punkt B
kommt. Ich pendele permanent zwischen Berlin
und Rostock. Ursprünglich, vor gut 10 Jahren,
gab es da noch so etwas wie ein ICE-Angebot.
Das hatte übrigens zur Folge, dass ich dann auf
das Auto umgeschwenkt bin, weil die Qualität
erbärmlich war. Seit, glaube ich, 2004 gibt es
den wunderbaren Regionalexpress und ich bin
wieder auf die Schiene zurückgekommen. Man
sieht, wenn die Regionalexpresslinien qualitativ
gut ausgestattet sind, dann kommen die Men-
schen sicherlich auch wieder auf die Schiene
zurück. Von Verfassungswegen ist es entschei-
dend, dass der Bürger auch auf der Schiene
von A nach B kommt, aber nicht, dass diese
Transportleistungen definitiv über Fernverkehrs-
züge realisiert werden, selbst wenn ein zeitlicher
Gewinn damit verbunden ist. Das wünscht sich
jeder, aber die Verfassung ist kein Wunschkon-
zert. Da greife ich das gerne auf, was Herr Fer-
lemann gesagt hat. Der Steuerzahler hat auch
ein Anspruch darauf, dass der Bund sehr sorg-
fältig überlegt, was er mit den knappen Res-
sourcen macht. Ich denke, die knappen Res-
sourcen sollten eher in die Infrastruktur gelenkt
werden und weniger in die Verkehre. Zweiter
Punkt. Frau Menzner hatte gefragt: Wäre es
denn nicht schön – wir müssen ja alle konzedie-
ren, dass im Bereich des Fernverkehrs die
Wettbewerbsintensität zu wünschen übrig ließe
–, wäre da nicht die Ausschreibung ein probates
Mittel, so wie wir es im Nahverkehr ja auch ma-
chen? Zunächst einmal habe ich darauf hinge-
wiesen – tut mir leid, dass ich das machen
muss, weil das nicht meine ordnungspolitische
Überzeugung ist –, unser Grundgesetz weist die
Aufgabe der Erfüllung der Grundversorgung im
Fernverkehr den Eisenbahnen des Bundes,
nicht den Eisenbahnverkehrsunternehmen in-
sgesamt zu. So steht das im Art. 87e Abs. 4 nun
einmal drin. Das halte ich allerdings für proble-
matisch. Nur, ungeachtet dieser verfassungs-
rechtlichen Diskussion, das muss man ja viel-
leicht nicht einhalten, aber die Verfassung gilt es
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im Prinzip einzuhalten. Ja, man hätte sicherlich
Umgehungsmöglichkeiten, dass man sich da
einfach auf den § 15 AEG beruft und das aus-
schreibt, die Möglichkeit wäre vielleicht sogar
machbar. Nur meine Damen und Herren, mir
erscheint es völlig naiv, zu glauben, dass in
einem Ausschreibungsverfahren Wettbewerber
zum Zug kommen könnten. Denn die Verbund-
vorteile der Bahn sind nicht von der Hand zu
weisen. Wir wissen alle, dass die Gäste des
Fernverkehrs im Vor- und Nachlauf in erhebli-
cher Weise auf die Regionalverkehre der Deut-
schen Bahn AG zurückgreifen. Das sind massi-
ve, erhebliche Verbundvorteile, positive Netz-
werkeffekte, die eben nur die Deutsche Bahn
AG generiert. Wenn also alleine Wirtschaftlich-
keitsgesichtspunkte eine Rolle spielen sollten,
bei der Ausschreibung von Fernverkehrsleistun-
gen, dann führte das mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit zum Ergebnis, dass die
Deutsche Bahn AG den Zuschlag erhielte. Das
wiederum kollidiert mit Ihrem anvisierten Ziel –
nicht nur mit Ihrem, sondern auch mit dem in-
sgesamt vom Bund meines Erachtens nach
anvisiertem Ziel – Wettbewerb auch im Fernver-
kehr zu generieren. Ich komme nochmals dar-
auf, was für mich ein ganz entscheidender
Punkt ist: Förderung des Wettbewerbs im
Schienenpersonenfernverkehr. Wenn man sich
dieses Problems annimmt, muss man zunächst
genau analysieren, warum der Wettbewerb nicht
funktioniert. Denn seit über 15 Jahren haben wir
liberalisierte Märkte. Also der grenzüberschrei-
tende Schienenpersonenfernverkehr, der euro-
paweit jetzt 2010 realisiert wird, den gibt es ja
schon in der Bundesrepublik Deutschland. Da-
von wird nur kein Gebrauch gemacht. Wichtig
ist, präzise zu analysieren, wo bestehen – die
Ökonomen sprechen, aber nicht nur Ökonomen,
auch Juristen, von strukturellen Zugangshürden
–, wo sind diese Markteintrittsschwellen für die
Wettbewerber und, lassen sich diese Marktein-
trittsschwellen durch Regulierung reduzieren,
abbauen und vielleicht ganz beseitigen. Das ist
das Ziel, das erst einmal als Arbeitsprogramm
definiert werden muss. Ist überhaupt die Entfa-
chung eines Wettbewerbs im Bereich des Per-
sonenfernverkehrs, aber auch noch stärker des
Nahverkehrs, möglich oder nicht? Was sollte
man eingedenk der Erkenntnisse machen, die
man in anderen Netzwirtschaften gewinnen
konnte? Niemand von Ihnen, egal wo man poli-
tisch stehen mag, wird ja eine Re-
Verstaatlichung des Telekommunikationssektors
mehr fordern. Wir haben im Kern gesehen, wo-
zu Wettbewerb führt. Nur, meine Damen und
Herren, der Wettbewerb ist nicht vom Himmel
gefallen, die Wettbewerbsintensität, sondern ist
auf die Regulierung zurückzuführen! Ohne Re-
gulierung gäbe es diesen intensiven Wettbe-
werb nicht. Und damit auch nicht diese auf den

Verbraucherschutz gerichteten Wettbewerbser-
gebnisse im Telekommunikationsmarkt. Ich
würde – das ist nur ein Gedankenspiel – in der
Tat einmal überlegen, ob das Modell des Resel-
lens nicht auch im Eisenbahnsektor tragen
könnte. Der Gedanke ist: Diejenigen, die Ver-
kehrsleistung anbieten, Veolia oder andere
Wettbewerber, bieten ihr Ticket nicht nur auf der
von ihnen bedienten Strecke an, sondern kön-
nen dann auch auf Transportkontingente der
Deutschen Bahn, Verkehrszüge, zurückgreifen.
Diese Entgelte müssten sehr wohl reguliert wer-
den. Nur, meine Damen und Herren, dann wäre
eine maßgebliche Zugangshürde überwunden,
nämlich die Verbundvorteile der Deutschen
Bahn AG und der Verkehrsunternehmen der
Deutschen Bahn AG, wenn diese Übermittlung
erfolgen könnte, nicht nur von A nach B, son-
dern von A nach B dann auch nach C und nach
E und so weiter. Wenn hingegen diese Überle-
gungen gar nicht angestellt werden, wir den
Verkehrsmarkt nicht regulieren, wird es weiter-
hin bei den Zugangshürden für die Wettbewer-
ber bleiben. Und so lange es bei diesen Zu-
gangshürden bleibt, wird es ernsthaften Wett-
bewerb, im Personenfernverkehr wenigstens,
nicht geben. Also, ran an die Arbeit! Das wäre
mein Petitum. Genau zu überlegen, welche
Zugangshürden für die Wettbewerber bestehen
und ob sich diese durch Regulierung abbauen
ließen. Das ist nicht das Folterwerkzeug einer
sozialistischen Überzeugung, sondern das sind
die Erkenntnisse in anderen Netzwirtschaften.
Der Staat hat die Aufgabe, für möglichst gleiche
Ausgangsbedingungen Sorge zu tragen. Diese
Ausgangsbedingungen sind in diesen stark
vermachteten Verkehren nicht gegeben. Durch
Regulierung muss für möglichst gleiche Aus-
gangsbedingungen Sorge getragen werden.
Dann kann Wettbewerb funktionieren. Dann
werden sehr viele Linien auch wettbewerblich
organisiert werden können. Und nur dort, wo wir
dann einen unerlässlichen Mangel sehen, dann
sollte der Staat über Steuern diesen Bereich
finanzieren. Aber erst einmal möglichst viel
Wettbewerb entfachen. Und das bitte unter He-
ranziehung von Instrumenten, die wir in anderen
Netzwirtschaftsbereichen mit Erfolg eingesetzt
haben.

Stellv. Vorsitzender: Vielen Dank, Prof. Gers-
dorf! Bevor ich Herrn Leister das Wort erteile:
Ich habe jetzt zwei Wortmeldungen für die zwei-
te Runde. Toni Hofreiter, Dirk Fischer. Wer mel-
det sich noch? Horst Friedrich. Ok, das würde
dann auch die letzte Runde einläuten. Herr Leis-
ter, Sie haben das Wort!

Hans Leister: Sehr geehrte Frau Menzner, Sie
haben geschildert, dass es den Leuten relativ
egal ist, mit welchem Zug sie fahren. Also das
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gilt natürlich tariflich nicht unbedingt. Das gilt
auch bei Ihnen nicht unbedingt. Wenn Sie mit
Ihrer Netzkarte im InterConnex zu fahren versu-
chen, werden Sie Ihre Überraschung erleben.
Also, Open Access wird hier eben das System
zerstören, das muss man ganz klar sagen, da
gibt es kein System mehr, es sei denn, der
Bund zieht das in irgendeiner Art vor die Klam-
mer, aber dann ist man wieder beim Ausschrei-
bungswettbewerb, beim Wettbewerb um den
Markt und nicht beim Wettbewerb im Markt.
Wettbewerb im Markt mag bei der Telekommu-
nikation funktionieren, aber es funktioniert im
Schienenverkehr nicht. Das ist meine Position.
Es sei denn, sie definieren den Deutschlandtarif
und den Deutschlandtakt als Regulierungsin-
strument. Dann mag das wieder sein. Aber dann
sind sie letztlich auch wieder beim Ausschrei-
bungswettbewerb. Es war die Frage, 70 Mio.
Euro, Abschätzung für, ich glaube, sieben oder
acht zusätzliche Interregio-Linien. Für sich be-
trachtet ist das plausibel, sage ich mal so vor-
sichtig, ich habe es nicht nachgerechnet, aber
es ist plausibel. Nun ist es aber nicht die Lö-
sung, wieder sieben oder acht Interregio-Linien
einzuführen, sondern wir brauchen ein insge-
samt integriertes Schienenpersonenverkehrs-
system, öffentliches Verkehrssystem, in
Deutschland. Ob das die Lösung ist, um das zu
haben, gut, das mag jeder selbst beurteilen. Die
70 Mio. Euro muss man natürlich wieder, und
das ist ja auch schon geschehen, in Relation
setzen zu der 1 Mrd. Euro, die allein die DB
Regio Gewinn aus dem Nahverkehr erzielt und
den 300 Mio. Euro aus dem Fernverkehr. Also
1,3 Mrd. Euro Gewinn. Wobei man dazu sagen
muss: Beim Fernverkehr wird sich das mit neu-
en Fahrzeugen verschlechtern. Da fahren ja
noch großenteils Fahrzeuge, die bei der Bahn-
reform der DB AG geschenkt wurden. In dem
Moment, wo die ICE-Linien mit neuen Fahrzeu-
gen verkehren, verschlechtern sich die ICE-
Linien. Deshalb ist auch die Zukunft der ICE-
Linien kritisch, auch derer, die heute kostende-
ckend fahren, wenn in der Zukunft eben neue
Fahrzeuge eingesetzt werden sollten. Und das
muss irgendwann geschehen. Eine der wesent-
lichen Fragen war auch: Welche praktischen
Barrieren gibt es für den Fernverkehr, für den
Wettbewerb? Warum haben wir keine Open-
Access-Anbieter, vom InterConnex und einigen
anderen Nischen abgesehen? Vordergründig,
und das wird ja auch von den großen Unter-
nehmen gesagt, da sind große Investitionen
nötig, die kann man unter Planungsunsicherheit
nicht tätigen, was ist in 10, in 20, in 30 Jahren.
Das ist sicherlich richtig. Es gibt auch nach wie
vor einige Diskriminierungstatbestände. Neh-
men Sie die Energie. Es gibt ein Preissystem
bei DB Energie, wo alle anderen fünf Prozent
mehr bezahlen als die DB AG, weil im Preissys-

tem ein fünf Prozent Extrarabatt nur für die DB
AG festgeschrieben ist. Das können Sie nachle-
sen im Preissystem. Das kann man runterladen
auf der Homepage von DB Energie. Die wesent-
liche Barriere wurde hier überhaupt nicht er-
wähnt. Bis Oktober dieses Jahres kann man
Anmeldungen für Rahmenverträge für die näch-
ste Fünf-Jahres-Trassenperiode abgeben. Bis
Oktober! Diese Rahmenverträge gelten dann für
die Jahre 2011 bis 2015. Das heißt, wer jetzt bis
Oktober nicht anmeldet, der kann im Jahr 2016
vielleicht dann entfacht werden. Das würde ich
aber nicht als Entfachen, das würde ich eher als
Glimmen bezeichnen. Das heißt, es ist schon
vorbei. Wir reden jetzt über das Jahr 2016, bei
sich nicht ändernden Rahmenbedingungen. Und
bis 2016 diskutieren wir hier fröhlich weiter und
es passiert nichts. Die DB AG wird ihre ICE-
Netze und die Besteller im Nahverkehr werden
ihr Regionalnetz mit alten Rahmenverträgen
zementieren. Das bedeutet, dass für Neuein-
steiger de facto keine Trassen zur Verfügung
stehen, jedenfalls keine attraktiven, keine Sys-
teme, keine Takte, sondern allenfalls einzelne
Fahrten, die mehr oder weniger Kompromisse
eingehen müssen. Das heißt, mit dem Marktein-
tritt wird das nichts vor 2016. Herr Ferlemann,
ja, das ist natürlich die entscheidende Frage:
Muss Geld fließen? Ich meine, wenn die Politik
dem Unternehmen DB AG ein ausschließliches
Recht für die nächsten 10 Jahre im Fernverkehr
in Deutschland einräumt, wäre die Frage, ob
nicht ein klug beratenes Management der DB
AG darauf eingehen sollte, natürlich unter ge-
wisser Festschreibung von nicht nur Mengen,
sondern auch von Zielen. Und wenn es gelingt,
und das ist das entscheidende Mittel, was ja die
Länder genutzt haben, über mehr Fahrgäste
mehr Geld ins System zu bringen, dann kann
man sich auch mehr Züge leisten, sage ich ein-
mal ganz vorsichtig. Eine Vorwärtsstrategie statt
einer Abwärtsstrategie, das ist eigentlich das
Erfolgsrezept bei den Ländern gewesen. Und
dieses Erfolgsrezept würde im Prinzip auch
beim Bund funktionieren, davon bin ich persön-
lich überzeugt. Sie haben selbst, wenn ich es
richtig verstanden habe, einen anderen Weg
auch als möglich bezeichnet. Natürlich können
auch im Zuge von Regionalnetzen von den
Ländern Fernverkehrsverbindungen mit ausge-
schrieben werden, theoretisch, wenn der Bund
die Länder dazu ermächtigt oder wie auch im-
mer. Im Moment ist es ja so, dass verschiedene
Länder sagen: Mit Fernverkehr wollen wir nichts
zu tun haben, wir dürfen das nicht. Ist vielleicht
eine Auslegung, die auch nicht zutrifft. Andere
Länder, wie Bayern, bestellen bewusst Züge
von München nach Prag und subventionieren
sie mit Regionalisierungsmitteln, weil sie das
haben wollen. Da geht es offenbar. Also wenn
man hier für Klarheit sorgt und sagt, die Länder
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können Fernverkehr bestellen, sie müssen
nicht, dann werden wir einmal sehen, was pas-
siert, ob die Länder nicht einen Teil der Gewin-
ne, die sie durch Ausschreibung erzielen, wie-
der in Verkehr investieren, und zwar dann auch
im Fernverkehr, wenn es erlaubt ist, sie aus-
drücklich ermächtigt sind oder wie auch immer.
Die Staatsbahnen, die im Open-Access-Verkehr
tolle Wettbewerber sind, also dass sehe ich
noch nicht so. Die Staatsbahnen in Europa be-
lauern sich alle gegenseitig. Die DB ist relativ
die Aggressivste, die auch laut und deutlich
sagt: Wir wollen woanders fahren. Die anderen
sagen das gar nicht. Jedenfalls nicht in der
Form. Und verschiedene, oder fast alle, würden
natürlich einen Systemansatz letztlich bevorzu-
gen. Wobei ich Recht gebe: Ein gewisser Wett-
bewerbsanreiz muss natürlich drin sein, sonst
kommen wir im Schienenverkehr nicht vorwärts.
Herr Beckmeyer, ich kenn auch das Bonmot von
Herrn Leuschel über den Kölner Dom. Das be-
leuchtet doch genau das Problem. Der Bund
baut eine Neubaustrecke von Frankfurt nach
Köln und stellt in Köln fest: Ach dumm, da steht
ja ein Dom im Weg. Das ist doch genau das
Problem. Man baut eine Strecke
…(Zwischenruf)… Man hat diese Strecke ge-
baut, ohne ein Fahrplankonzept hinterlegt zu
haben, und hat dann festgestellt, das mit dem
Fahrplan ist ganz schön schwierig. Genau das
kritisieren wir ja. Wir kritisieren, dass der Bund
und die Bahn gemeinsam Geld verbauen, für
Infrastrukturprojekte, die nicht mit einem Fahr-
plankonzept hinterlegt sind und die dann nur
suboptimal genutzt werden können oder wo
dann Zusatzinvestitionen notwendig sind. Natür-
lich gibt es unveränderbare Engpässe. Es gibt
veränderbare Engpässe, und um die geht es,
und es gibt eben ein homogenes und sinnvolles
effizientes Investieren. Dazu nur noch eine An-
gabe. Die Bahnen, die einen integralen Takt-
fahrplan seit vielen Jahren zur Grundlage ihres
Infrastrukturausbaus genommen haben, das
sind die Niederlande und die Schweiz, haben
eine doppelt so hohe Infrastrukturauslastung bei
höherer Pünktlichkeit. Das sollte uns wenigstens
zu denken geben. Das heißt, unser Netz ist ja
im Schnitt gar nicht gut ausgelastet, wir haben
nur viele Engpässe, weil wir gebaut haben, oh-
ne aufzupassen, was woanders passiert. Ein
nach dem Fahrplan gebautes Netz hat eine
höhere Zuverlässigkeit und eine wesentlich
höhere Netzkapazität insgesamt. Jedenfalls ist
das das Ergebnis des Vergleichs mit den Nie-
derlanden und der Schweiz, die seit Jahrzehn-
ten eben ihre Infrastruktur am Fahrplan ausrich-
ten und nicht das Umgekehrte versuchen. Die
Abgrenzung von Nah- und Fernverkehr macht
natürlich keinen Sinn. Trotzdem ist sie Realität,
denn für viele Fahrgäste ist natürlich schon ent-
scheidend, diese Tarifschranke, die im Unter-

nehmen, innerhalb eines Unternehmens DB AG,
zwischen Fern- und Nahverkehr besteht. Die
kompliziert das ganze System ja zusätzlich.
Also Linien, die abwechselnd von einem Interci-
ty und einem Regionalexpress betrieben wer-
den, können nicht mit dem gleichen Ticket ge-
nutzt werden. Und das ist eines der ganz bana-
len Probleme, mit denen sich die Besteller im
Nahverkehr herumschlagen. Oder der Regulie-
rungsversäumnisse, so kann man es vielleicht
auch ausdrücken, das ist sicherlich denkbar.
Insofern sind wir vielleicht doch nicht so weit
auseinander. Natürlich gibt es nicht für jedes
Oberzentrum ein Menschrecht auf den ICE-Halt,
aber ich würde sagen, auf eine stündliche An-
bindung zum nächsten ICE-Halt. Und bei den
Grabenkämpfen zwischen Fernverkehr und
Nahverkehr und den Aufgabenträgern, bei der
Weigerung des Fernverkehrs, sich langfristig
festzulegen und zu binden, ist es schon ein
Problem für viele Oberzentren, eine vernünftige
dauerhafte Anbindung zu garantieren. Wir sa-
gen ja auch nicht… Wir vermeiden, irgendwel-
che Netze zu malen und irgendwelche Mindest-
standards aufzustellen, in dieser Art und Weise,
dass eine bestimmte Zuggattung irgendwo zu
bestimmten Kategorien von Städten fahren
muss. Wir meinen nur, es muss ein integrales
Konzept für Deutschland geben. Es muss ein
Grundprinzip geben, dass Deutschland er-
schlossen bleibt und erschlossen wird. Das ist
ein Standortvorteil für die Nation. Auf der Um-
setzung dorthin, gibt es viele Wege, wie man
über Wettbewerb auch mehr Effektivität errei-
chen kann. Einige habe ich hier versucht aufzu-
zeigen.

Vorsitzender: Vielen Dank! Wir kommen in die
Runde Hofreiter, Fischer und Friedrich. Kollege
Hofreiter!

Abg. Dr. Anton Hofreiter: Vielen Dank, Herr
Vorsitzender. Zuerst nehmen wir sehr erfreut
zur Kenntnis, die Anmerkungen vom Kollegen
Ferlemann, der mit uns einer Meinung ist, dass
es für die nächste Legislatur eine wichtige Auf-
gabe ist, zu klären, wie es weitergehen soll mit
dem Fernverkehr, wie es weiter gehen soll mit
dem integralen Taktfahrplan. Das, was wir er-
freut auch zur Kenntnis nehmen, dass es hier im
Haus scheinbar einen relativ weiten Konsens
gibt, dass es nicht allein die Aufgabe eines ein-
zelnen gewinnorientierten Unternehmens sein
kann, festzulegen. wie zukünftig die deutsch-
landweite Fernverkehrsanbindung ausschauen
kann, muss, soll oder darf, sondern das es
durchaus eine allgemeine Aufgabe, eine Aufga-
be der Allgemeinheit ist. Dazu möchte ich eine
Anmerkung zu Herrn Gersdorf machen. Mir ist
Ihre Einleitung extrem negativ aufgestoßen.
Denn wissen Sie, die Grundlage unseres Staa-
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tes ist das Grundgesetz und die weiteren Ent-
scheidungen werden in den gewählten Gremien
getroffen und nicht in ideologischen juristischen
Vorträgen festgelegt. Und ich wäre da sehr,
sehr vorsichtig mit solchen Aussagen „man
muss das hier noch lernen“, oder „,man hat das
zu lernen“, oder „andere haben es schon begrif-
fen“. Denn wie gesagt, unsere Grundlage ist das
Grundgesetz und die weiteren Entscheidungen
werden von den demokratischen Gremien ge-
troffen. Ich finde es, wie gesagt, für einen Gu-
tachter für einen sehr speziellen Bereich unan-
gemessen, uns solche Vorhaltungen oder Be-
lehrungen zu machen. Herrn Leister würde ich
gerne noch einmal fragen, ob er uns nochmals
kurz erläutern kann, wie letztendlich die Ver-
kehrsplanung unter der Maßgabe eines Takt-
fahrplanes funktioniert. Es kam ja oft die Frage
danach, wer legt fest, welche Linie gebaut wird
oder welche Linie bestellt wird und welche Linie
nicht bestellt wird. Deshalb erläutern Sie uns
vielleicht nochmals kurz, wie insgesamt die Pla-
nung dann völlig anders stattfindet, wie es bei-
spielsweise in der Schweiz unternommen wird,
die ja schon viele Jahre integralen Taktfahrplan
hat, dass es sozusagen klar wird, dass wir dann
nicht mehr groß darüber streiten müssen, ob es
jetzt diese Linie gibt oder ob es diese Linie nicht
gibt, weil sich sehr vieles einfach automatisch
aus dem integralen Taktfahrplan ergibt. Dann
zur Finanzierung. Wir geben immerhin über
sechs Mrd. Euro Regionalisierungsmittel, fast
sieben Mrd. Euro Regionalisierungsmittel. Und
nach allem, was wir erkennen können, gibt es
da ganz erhebliche Ausschreibungsgewinne.
Bei den letzten Ausschreibungen wieder so um
die 20%. Wenn man sich das anschaut, dann
kann man das ja anders gestalten, dann muss
man ja die Mittel nicht einsparen, wie manche
vorschlagen, zum Beispiel die Vertreter der FDP
– ich lese ihr Wahlprogramm durchaus mit
Interesse – die Gelder nicht einsparen, sondern
dann könnte man doch mit diesen Geldern völlig
problemlos einen integralen Taktfahrplan um-
setzen, meiner Beobachtung nach. An Herrn
Böttger habe ich nochmals die Frage: Was
spricht eigentlich dagegen, wenn wir einen in-
tegralen Taktfahrplan aufgestellt haben, wenn
wir dann wissen, dass es dort Zitronen und Ro-
sinenstrecken gibt, diese Strecken einfach zu
versteigern? Wenn wir mehrere Wettbewerber
haben, so dass wir mal interessante Strecken
haben, warum soll da nicht jemand sogar bereit
sein, für das Recht…. Also die Schweiz sagt
zum Beispiel: Es ist ein Privileg der SBB, dass
die Fernverkehr fahren darf. Wieso soll dann
nicht auch jemand für die Konzession bezahlen,
dass er Fernverkehr fahren darf. Meiner Mei-
nung nach ist es eher ein Privileg, wenn der
Bund die Infrastruktur anbietet, dass man je-
manden das Recht gibt, diese Strecken zu fah-

ren, ob da nicht mehr oder weniger, vielleicht
sogar ein Plus-Minus-Spiel rauskommen könn-
te, wir also eigentlich in einem integralen Takt-
fahrplan mit einer vernünftigen Versteigerung
und Konzessionierung gar nicht so viel Geld
einsetzen müssten.

Abg. Dirk Fischer (Hamburg): Herr Vorsitzen-
der, ich würde gerne bei dieser Frage auch
einmal anknüpfen an die Debatte, die wir seit
vielen Jahren haben, wie eigentlich der Artikel
87 e Abs. 4 zu interpretieren ist. Und ich habe
da auch meine Erfahrungen gemacht, denn ich
habe persönlich das immer so interpretiert,
wenn es dort heißt: Der Bund gewährleistet,
dass dem Wohl der Allgemeinheit insbesondere
den Verkehrsbedürfnissen – das ist schon ein
Stück mehr als Infrastruktur, sondern das ist
auch Angebot – beim Ausbau und Erhalt des
Schienennetzes – das ist nur Infrastruktur – der
Eisenbahnen des Bundes, sowie deren Ver-
kehrsangeboten auf diesem Schienennetz, so-
weit diese nicht dem Schienenpersonennahver-
kehr betreffen, Rechnung getragen wird. Ich
habe das immer so interpretiert, der Bund hat
eben nicht nur, was die Auffassung der rot-
grünen-Bündnisregierung nach 1998 war – und
ich habe mich damals als Oppositionspolitiker
sehr kontrovers mit der damaligen Bundesregie-
rung auseinandergesetzt –, sicherzustellen,
dass eine Infrastruktur vorgehalten wird, auf der
sich ein eigenwirtschaftlicher Fernverkehr voll-
ziehen kann, sondern das heißt auch, dass dar-
auf das notwendige, den Bedürfnissen der Be-
völkerung entsprechende Angebot realisiert
wird. Er gewährleistet das. Die Auffassung der
damaligen Regierung war: Nein, das sei eine
Fehlinterpretation, es gehe nur um die Infrast-
rukturgewährleistung. Der damalige bayerische
Ministerpräsident Stoiber hat einmal die Auffas-
sung vertreten, man müsse das Fernverkehrs-
angebot, das bestanden hat, als 1994 die AG
begann, als Vergleichsparameter heranziehen.
Das waren 180 Millionen Zugkilometer. Dann
müssen wir, Abweichung oben/unten, wenn
eigenwirtschaftlich mehr dargestellt wird, kein
Problem, aber wenn es deutlich darunter sinkt,
muss man fragen warum und wo entstehen
Versorgungsdefizite. Die damalige Interpretation
der Bundesregierung ist von den Ländern ak-
zeptiert worden. Sie ist auch niemals, weder
politisch noch gar juristisch – das wäre ja auch
nicht uninteressant gewesen – attackiert wor-
den. Und so hat sich hier ein Verständnis ver-
festigt, von dem wir jetzt auszugehen haben.
Also, wenn ich nun meine eigene Auffassung
zugrunde lege und sage, Gewährleistung, hat
der Bund natürlich bei der Frage „Wie gewähr-
leistet er?“ verschiedene Optionen, Lösungs-
möglichkeiten, Stellschrauben, über die wir ja
hier auch teilweise diskutiert haben. Das zweite,
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was ich vorbemerken möchte, ist, es kam da-
mals ein schlauer ehemaliger Vorstandsvorsit-
zender der DB AG, der sagte, wenn ich aus
Fernverkehr Nahverkehr mache, komme ich aus
der Eigenwirtschaftlichkeit in die Bezuschus-
sung. Das war das Ende des Interregio und
dann kam der Regionalexpress, Regionalbahn,
was auch immer, bezuschusste Verkehre in
Nahverkehrsbereichen. Der Bund hat damals,
trotz seiner Gewährleistungsverantwortung aus
dem Grundgesetz, die ich gerade zitiert habe,
dieses Vorgehen seines ihm allein gehörenden
Unternehmens akzeptiert. Er hätte ja auch sa-
gen können: Nein, das widerspricht meiner Ge-
währleistungsverpflichtung. Hat er nicht getan.
Dann wird von Herrn Prof. Gersdorf zu Recht
gesagt, auch von Herrn Flege, Regionalexpress
ist ja ein ordentliches Produkt, dass man ein
bisschen härter sitzt, ist nicht so schlimm, an-
sonsten ist das ja eine vernünftige Bedienung.
Ich bin neulich einmal in Dessau gewesen, da
haben die mir gesagt: Als hier der Interregio
fuhr, waren wir in einer Stunde in Berlin, heute
sind wir in zwei Stunden in Berlin, weil er deut-
lich häufiger Halte einlegt. Das ist aus der Sicht
es Kunden eine Verdopplung der Reisezeit.
Nicht gerade das, was er als eine Verbesserung
seiner Situation empfindet, weil er sehr viel län-
ger fahren muss. Dieses, und die Vorstellung
der Fernverkehr würde eigenwirtschaftlich lau-
fen - ich gebe zu, dass wir 1993 bei der Debatte
der Bahnreform gedacht haben, das würde wohl
funktionieren, da käme auch mal der Wettbe-
werb und der Wettbewerb hätte die Wirkung,
dass das auch den Preis sozusagen stärker
drückt, dass man Overhead-Kosten vermeidet,
dass man bessere Angebote macht und, und,
und, um die Kunden zu gewinnen. Wir müssen
jetzt feststellen, dass diese Vorstellung, das ist
ja mehrfach hier gesagt worden, nicht realistisch
war und, dass einige Strecken insoweit günsti-
ger aussehen als andere. Wobei wir immer noch
– auch das ist gesagt worden – natürlich eine
Situation haben, dass niemals bei einem Ver-
kehrsangebot die realistischen Preise der In-
frastruktur dem Fahrpreis angelastet werden.
Das war vorhin mein Zwischenruf. Denn wenn
sie einmal die realistischen Trassenkosten der
Neubaustrecken, auf den ganz überwiegend…,
also Köln-Frankfurt oder was weiß ich, Stuttgart-
Würzburg-Hannover und so weiter, wenn sie
einmal die wirklichen Kosten dieser Trassen den
Trassenpreisen zuordnen würden, dann hätten
sie natürlich im Grunde genommen eine Situati-
on des Fernverkehrs, die absolut tief in den
roten Zahlen wäre und im Grunde genommen
der Nahverkehr hier ja den Fernverkehr stark
subventioniert und wir keine Transparenz im
System haben. Das Unternehmen, was die In-
frastruktur betreibt, hat ja immer vermieden, auf
den einzelnen Relationen tatsächlich mal eine

Transparenz der Kosten darzustellen. Nun
denn! Ich finde, dass die Diskussion, die wir hier
aufgrund der Anträge der Grünen und des Bun-
desrates einleiten, sage ich mal, eine wichtige
Diskussion ist. Sie muss auch fortgeführt wer-
den. Ich finde das eigentlich positiv, obwohl ich
glaube, dass wir von Lösungen noch relativ weit
entfernt sind. Wenn ich mir drei Lösungen ein-
fach einmal theoretisch vorstelle: Die eine ist,
wir machen einen weiteren Subventionstopf, da
gibt es 7 Mrd. Euro für die Regionalisierung,
dann gibt es 7 Mrd. Euro für die Bestellung des
Fernverkehrs und die Länder bewirtschaften das
und bestellen Fernverkehr. Dieses ist wohl
haushaltspolitisch und in der politischen Durch-
setzbarkeit unrealistisch. Davon gehe ich per-
sönlich aus, dass dieses unrealistisch ist. Im
Übrigen, auch das ist gesagt worden, ich bin
auch der Auffassung, es muss auch einmal
definiert werden, was ist eigentlich Fernverkehr.
Warum und was ist Fernverkehr? Die Diskussi-
on ist bisher auch nicht mit einem überzeugen-
den Ergebnis geführt worden. Wenn man dann
sagt, was wir die ganze Zeit diskutiert haben,
und was ja auch in den Anträgen steht, wir ma-
chen Ausschreibungen und Vergabe im Wett-
bewerb, Preis/Leistung, man müsse dann wohl
auch Netze vergeben, damit keine Rosinenpi-
ckerei erfolgt, sondern, wer Hamburg-Berlin
haben will, der muss auch Berlin-Rostock oder
Stralsund machen, das heißt also Mischkalkula-
tion. Nun stelle ich mir die Frage: Wie ist dieses
dann als System sozusagen mit EU-Recht ver-
träglich? Wir vergeben hier schön und dann
kommt die SNCF und sagt: Die EU sagt, ich darf
jetzt im Fernverkehr durch Deutschland durch-
fahren und, und, und. Da haben wir – nach mei-
ner Auffassung – auch eine rechtliche Kollision
und eine schwierige Aufgabe. Dann wird zur
Recht darauf hingewiesen, wenn wir das um-
stellen wollten, dann können wir das in 10 Jah-
ren und später machen, weil im Moment ja alles
über Nahverkehrsverträge vergeben ist. Und
man kann ja nicht plötzlich kommen und sagen,
entschädigungslos hat derjenige, der den Nah-
verkehrsvertrag hat, den jetzt rauszurücken.
Also das heißt, im Zeithorizont ist das auch nicht
von heute auf morgen machbar, sondern nur
etwas später. Dann gibt es andere, die sagen, ja
man könne die Regionalisierungsmittel ja öffnen
und sagen, ihr könnt mit dem gleichen Geld
sowohl Nah- als auch Fernverkehrsleistungen
bestellen. Da sagen einige Länder, ja, das kann
man sich vorstellen und andere sagen, soweit
kommt das noch, das geht ja zu Lasten des uns
regional besonders wichtigen Nahverkehrs, das
machen wir nicht mit. Also dort haben wir ein
Problem, weil dieses natürlich auch zugegebe-
nermaßen teilweise kontraproduktiv wirken wür-
de, für einen Nah- und Regionalverkehr, der
sich erfreulicherweise positiv entwickelt hat.
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Letzten Endes ja engagiert pro Wettbewerb,
auch im Fernverkehr, obwohl es wahnsinnig
schwer ist, das haben wir auch besprochen,
brauche ich nicht zu wiederholen, das herzustel-
len. Aber dieser böte natürlich auch die Mög-
lichkeit, dass der Kunde Auswahlmöglichkeiten
hat und das, ich sage mal, auch im Preis ein
Wettbewerb entsteht. Und ein Anbieter, der
meint, bei den Preisen ordentlich zuschlagen zu
dürfen, der muss wissen, dass er sich auch in
der Konkurrenz Marktanteile zerstören könnte.
Es kann ja auch sein, dass derjenige Monopo-
list, der heute den Fernverkehr macht, im Grund
genommen viel zu teuer produziert. Das haben
wir auch beim Nahverkehr erlebt, dass er
überall rausgeflogen ist, weil er viel zu hohe,
oftmals sehr vermeidbare Overhead-Kosten hat.
Ich sehne eigentlich eine Situation herbei, wo
ein Monopolist bei den Overhead-Kosten sich
nicht mehr so viel Vermeidbares, Sinnloses,
Überflüssiges, weit, weit Übertriebenes leisten
kann, sondern gezwungen wird, auch dort nach
wirtschaftlichen Strukturen zu operieren. Dieses
wäre für mich jedenfalls auch ein segensreicher
Nebeneffekt eines Wettbewerbssystems.

Vorsitzender: Vielen Dank, Kollege Fischer!
Kollege Friedrich!

Abg. Horst Friedrich (Bayreuth): Vielen Dank,
Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Wir sitzen heute in einer Anhörung über
einen Gesetzentwurf, denn der zweite ist eigent-
lich nur abgeschrieben vom ersten, der versucht
ein Problem zu lösen, bei dem man, glaube ich,
sagen kann, dieser Gesetzentwurf wird die
Probleme nicht wirklich lösen, weil es dann auch
noch um Rahmenbedingungen geht, die aus
meiner Sicht vielleicht neu zu definieren und
neu zu diskutieren sind. Deswegen wird dieser
Gesetzentwurf sicherlich nicht die Lösung des
Problems darstellen. Ich will einmal auf drei
Punkte eingehen, um dann eine generelle Frage
zu stellen. Die Länder haben diesen Gesetz-
entwurf im Geiste einer LuFV vorgestellt, weil
sie glauben, dass mit dem Gesetzentwurf auch
das instrumentalisiert werden kann, was in der
Regionalisierung festgehalten ist, nämlich ein
gewisser Investitionsanteil an den Mitteln. Um
auf die Kritik des Kollegen Hofreiter einzugehen:
Das ist keine FDP-Philosophie. Beim Regionali-
sierungsgesetz war gesetzlich vorgegeben, das
in einer bestimmten Zeit überprüft wird, ob die
Mittel denn unter- oder überdeckend sind. Es
gibt ein Gutachten, das bisher nicht wiederlegt
ist, das damals schon festgestellt hat, dass es
mehr Geld vom Steuerzahler gibt als tatsächlich
notwendig ist. Wenn ich jetzt höre, am Montag,
von einem Verkehrsminister eines hier ganz in
der Nähe liegenden Landes, dass selbst der
Monopolist, der jetzt wieder für Ausschreibun-

gen im Streckengebiet Berlin/Brandenburg an-
bietet, jetzt von sich aus 25% unter dem Preis
schon bleibt, den er bisher angeboten hat, kann
man sicherlich die Frage stellen: Wem nutzte
diese Monopolrendite, also neben dem, der es
bekommen hat. Muss man dann jetzt sagen, ich
muss dann die Mittel so weiter ausgeben? Das
kann man entscheiden. Man könnte auch im
Interesse des Steuerzahlers, der das finanziert,
sagen: Wenn es möglich ist, die gleichen Leis-
tungen für 25 Prozent weniger Kosten zu er-
bringen, gebe ich das Geld dem Steuerzahler
zurück. Aber das ist eine Philosophie, die wir
heute nicht diskutieren müssen. Aber das ist
nun einmal die Ausgangssituation. In Bremen
hatten wir ähnliche Diskussionen. Die zweite
Schwierigkeit, die ich sehe, ist, wir haben im
Ausfluss der Grundgesetzänderungen in den
Eisenbahnneuordnungsgesetzen vorgeschrie-
ben, dass das Unternehmen DB AG zu einem
Zeitpunkt 1999 mindestens in vier Aktiengesell-
schaften aufzusplitten ist, die da lauten: Nah-
verkehr, Fernverkehr, Güterverkehr und Netz.
Mehr konnte möglich sein, weniger nicht. Nah-
und Fernverkehr ist ganz gezielt deswegen ge-
trennt worden, weil Nahverkehr bestellt wird und
Fernverkehr mit der Auflage erbracht werden
sollte, eigenwirtschaftlich zu sein. Das Problem,
was jetzt ist: Es gibt bis auf wenige Ausnahmen
nicht die klassische Fernverkehrsstrecke, auf
der nur Fernverkehr stattfindet. Es ist ja auch
ein Mischkonzept. Deswegen ist es auch relativ
schwierig, das Ganze auseinanderzuziehen.
Deswegen bin ich durchaus bei Herrn Flege,
dass man neu diskutieren muss, was ist Nah-
verkehr. Nur eines ist klar: Nahverkehr ist im
Hinblick auf diese Gesetzgebung definiert ge-
wesen. Es war nämlich der Verkehr, der unter
50 Kilometer oder nicht mehr als eine Stunde
Fahrzeit hatte. Das heißt im Endeffekt, alles was
nicht Nahverkehr in der Definition ist, ist per se
automatisch Fernverkehr. Ja, das war die Defi-
nition um die Regionalisierungsmittel festzule-
gen, sonst hätte man die doch gar nicht dazu
bekommen…. Zwischenruf …. Also man muss
doch mal die Historie der Gesetzgebung sehen,
um das dann zu definieren. Ob das jetzt noch
stimmt…. Ich bin ja völlig offen, das Thema neu
zu diskutieren. Ich habe das mehrfach vorge-
schlagen, weil ich gesagt habe, wir haben 1994
einen Konzern privatisiert, der überwiegend
Schienenverkehr betrieben hat. Ich habe es jetzt
mit einem Konzern zu tun, der sich – das mag
man nun bedauern oder auch nicht – weltweit
als Logistiker darstellt. Das will ich ja gar nicht
verhindern. Nur es ist eine völlig andere Aus-
gangssituation, auch für das ganze Thema.
Deswegen kann man das auch neu definieren.
Nur, ich sage es noch einmal: Die Grundlage für
die Regionalisierung und für die Gesetzgebung
damals, § 25 AEG, ist gewesen, dass Nahver-
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kehr definiert war als Strecke von nicht mehr als
50 Kilometern, nach langer Diskussion, und
weniger als einer Stunde Fahrzeit. Dann kam ja,
durch diverse andere Entscheidungen, die von
den damaligen Regierungsmehrheiten gedeckt
worden sind, die Verschmelzung Nah- und
Fernverkehr durch eine Personenverkehrs
GmbH, die im Gesetz gar nicht vorgesehen war,
zumindest in den Gründungsgesetzen. Und
dann gab es den berühmten Kunstgriff mit dem
Interregio. Den hat man abgeschafft. Ein Teil
davon ist in die Nahverkehrsebene gedrückt
worden und ein Teil davon ist zum IC aufgezont
worden. Das war die Konsequenz. Und insbe-
sondere dann an der Schweizer Grenze, weil
das immer so ein Vorbild war, als die SBB sich
dann aufgemacht hatte, diverse Interregio-
Linien zu bedienen, hat es dann doch irgendwo
ein Angebot der Deutschen Bahn gegeben. Nur
nochmals, ich warne noch einmal davor: Es ist
überhaupt nicht übertragbar, was in der Schweiz
an Taktfahrplan angeboten wird. Das was die
Schweiz an Personen fährt, das ist ungefähr
das, was das Land Hessen anbietet. Ich kann
das in Deutschland einfach nicht 1:1 umsetzen.
Ich habe eine völlig andere Situation in Nord-
rhein-Westfalen. Mit den Konglomeraten der
Verdichtung muss ich einen ganz anderen Ver-
kehr anbieten als in Mecklenburg-Vorpommern.
Oder im Norden Bayerns habe ich eine ganz
andere Situation als im Großraum München.
Das muss ich irgendwann auch einmal zur
Kenntnis nehmen und ich kann nicht einfach nur
sagen, 1:1 spiegeln, wunderbar. Ich kann es ja
als Beispiel nehmen, aber doch nicht übertra-
gen. Die Ausgangssituation muss man deswe-
gen auch nehmen. Es ist auch ein Unterschied,
wie ich takte. In der Schweiz habe ich sechs,
sieben Zentren. Da kann ich ganz anders takten
als in Deutschland. Ich habe hier gerade ver-
sucht, deutlich zu machen, dass auch ein Fahr-
plan etwas schwieriger ist. Deswegen ist eigent-
lich meine spannende Frage an die Experten:
Kann ich denn das Problem der Gewährleistung
des Fernverkehrs, die im Art. 87 GG durchaus
gegeben ist – dieses Gesetz ist noch nicht vor-
gelegt worden, übrigens auch nicht von Rot-
Grün während achtjähriger Regierungszeit, um
das einmal deutlich zu machen, das hätte man
ja auch machen können – …(Zwischenrufe)…
Ja, ja, um mal die Koalitionsvereinbarung und
die Parteiprogramme zu lesen, es stand weder
in dem ersten noch im zweiten Koalitionsvertrag
von Rot-Grün irgendetwas drin. Aber das ist ein
anderes Thema. Nein, meine spannende Frage
ist: Kann ich, bevor ich nicht die Grundsatzfrage
löse, nämlich wer definiert den Zugang zum
Netz…. Das sind die eigentlichen Hürden für
mich. Netz heißt für uns, Gleise, Gleisbildungs-
anlagen, Strom und Bahnhöfe. Zugang zum
Verkehr. Wenn das nicht geklärt ist… Und da

bleibe ich dann bei unserem Thema, das kann
nur neutralisiert werden, wenn die Netz AG nicht
mehr Teil einer DB AG ist. Muss ich das nicht
vorziehen, bevor ich mir dann Gedanken über
andere Regelungen mache, was die Gleichwer-
tigkeit und den Zugang angeht? Denn es hat ja
keinen Sinn, eine Operation vorzunehmen, die
im Endeffekt nur den Status quo festschreibt,
den ich jetzt habe. Denn wenn die Deutsche
Bahn weiterhin mit 99% Anbieter im Fernver-
kehr bleibt, kann ich es eigentlich auch lassen.
Dann fährt sie ja sowieso bei dem Thema. Also
das ist die spannende Frage. Über alles andere
kann man dann reden. Ich glaube nicht, dass
die vorliegenden Gesetzentwürfe jetzt, die zu-
gegebenermaßen aus einer ganz anderen
Perspektive gekommen sind, diesen Aspekt
auch nur annähernd hinlänglich abbilden und
lösen werden. Deswegen ist es auch gut, dass
sie der Diskontinuität anheimfallen.

Vorsitzender: Vielen Dank, Kollege Friedrich!
Wir kommen zur Beantwortung in der Rückrun-
de. Diesmal Herr Leister zuerst!

Hans Leister: Herr Hofreiter hatte gebeten,
etwas zu erläutern, wie wir uns das vorstellen.
Wir haben ja heute schon gesehen, dass es hier
ganz viele Wege gibt. Wir propagieren nicht
einen Weg, sondern letztlich das Ziel. Ich darf
aber vielleicht ganz kurz – auch das hatten Sie
angeregt – berichten, wie die Diskussion in der
Schweiz war. Die Diskussion in der Schweiz war
zunächst so, dass eine Neubaustrecke gebaut
werden sollte, eine Neubaustrecke, also ver-
gleichbar dem, was wir in den letzten 15 Jahren
in Deutschland gemacht haben. Und dieses
Projekt wurde von den Stimmbürgern abgelehnt.
Daraufhin war die Verzweiflung groß und man
hat sich entsonnen, dass es eine Gruppe von
Spinnern gab, die die Schweiz mit einem Takt-
fahrplansystem überzogen hatten, auf dem Pa-
pier, damals mit dem Argument abgewiesen
wurden, das holländische Beispiel taugt in der
Schweiz nichts. Deswegen finde ich, ist es
durchaus immer sehr interessant, wenn in
Deutschland gesagt wird, von der Schweiz kön-
nen wir nichts lernen, wir sind ganz anders, bei
uns sind die Schienen anders. … Zwischenruf
…

Abg. Horst Friedrich (Bayreuth): Herr Leister,
damit sich nichts Falsches verfestigt: Ich habe
nicht gesagt, wir können nichts davon lernen,
ich habe gesagt, das ist nicht 1:1 übertragbar.
Das ist ein wesentlicher Unterschied, da lege
ich schon Wert drauf!

Hans Leister: Gut, dann sind wir einer Mei-
nung. Also in der Schweiz wurde dann Anfang
der achtziger Jahre dieser Taktfahrplan ausfor-
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muliert. Ein Taktfahrplan wurde eingeführt, etwa
in der Qualität so, wie das, was wir in Deutsch-
land haben, was eben auf einer vorhandenen
Infrastruktur mit vielen Kompromissen über-
haupt nur möglich ist. Es wurde ein langfristiges
Ziel formuliert, damals war langfristig das Jahr
2000, deshalb das Programm „Bahn 2000“. Es
wurden Investitionsmittel bereitgestellt – wenn
man die Alpentunnel abrechnet übrigens in rela-
tiv bescheidendem Umfang, verglichen mit dem,
was in Deutschland in die Schieneninfrastruktur
investiert wird –, um bis zum Jahr 2000 diesen
verbesserten integralen Taktfahrplan fahrbar zu
machen. Dieser Fahrplan ist nicht einfach so
entstanden, die Schweiz ist föderales System,
vielleicht noch ausgeprägter wie Deutschland,
und es gab natürlich heftige jahrelange Diskus-
sionen, wo Taktknoten sind, wie das Ganze
auszusehen hat und wie das System gestaltet
wird. Aber man hat sich zusammengerauft. Und
hinterher wurde es übrigens auch wieder dem
Stimmbürger zur Entscheidung vorgelegt, wurde
für gut befunden und wurde realisiert. Allerdings
erst im Jahr 2005, was bei der Größe der Auf-
gabe auch nicht weiter überrascht. Seit 2005
fahren die Züge nach einem Fahrplan, der eben
1982 letztlich festgelegt wurde. Im Moment wird
ein Fahrplan 2030 – ich habe das schon er-
wähnt – aufgestellt, für den wieder Investitions-
mittel zur Realisierung der Infrastruktur bereit-
gestellt werden. Begleitet wurde das Ganze
immer mit Kapazitätsvorgaben für den Güter-
verkehr. Denn das ist natürlich ganz entschei-
dend, dass auch der Güterverkehr berücksich-
tigt wird, das hat in der Schweiz Verfassungs-
rang, die Verlagerung des alpenquerenden Gü-
terverkehrs auf die Schiene. Es sind übrigens
auch die Güterverkehrsbetreiber voll des Lobes
über das Schweizer Taktfahrplansystem, weil
man schnell und zügig auf Takttrassen auch im
Güterverkehr durch die Schweiz kommt. 20%
Ausschreibungsgewinne hatten Sie erwähnt.
Und auch an anderer Stelle wurde erwähnt,
dass im Nahverkehr durch Ausschreibungen
bedeutend günstigere Ergebnisse erzielt wur-
den. Es wurden, um das richtig zu stellen, in
vielen Fällen eben nicht 20% geringere Kosten
oder so etwas erzielt, sondern es kann natürlich
genauso sein, von Ausschreibung zu Aus-
schreibung verschieden, dass 20 Prozent oder
30 oder 40 oder 50 Prozent mehr Fahrgäste zu
20 Prozent weniger Zuschussbedarf geführt
haben. Und da bin ich wieder bei der positiven
Spirale, die ich schon erwähnt hatte. Das Ganze
ist ein dynamisches System. Wir wollen mehr
Fahrgäste, mehr Fahrgäste bringen mehr Geld
ins System und damit kann man sich letztlich
auch mehr Züge leisten. Das ist genau der
Kreislauf, der in den Ländern in Schwung ge-
kommen ist. Herr Fischer hatte die natürlich
entscheidende und wichtige Frage, wie EU-

verträglich ein Taktfahrplan ist, aufgeworfen.
Also nach meiner jetzt unjuristischen Aus-
drucksweise: Beim SPNV ist ja kein Zweifel,
dass das, was wir in Deutschland im SPNV
haben, EU-rechtsverträglich ist. Wir haben fest-
gestellt, die Definition zwischen Fernverkehr
und Nahverkehr ist schwierig. Wenn wir gedank-
lich einfach die Definition soweit erweitern, dass
80 Prozent des Fernverkehrs – und unter 300
Kilometer ist 80 Prozent – letztlich wie der Nah-
verkehr behandelt werden, sei es durch Direkt-
vergabe, die ja unter gewissen Einschränkun-
gen und Vorgaben auch möglich ist, oder im
Ausschreibungswettbewerb oder im Wege einer
Konzession, dann sind wir dabei, dass natürlich
auch eine gewisse Einflussnahme auf den
Fernverkehr EU-rechtskonform ist. Warum soll
das anders sein als beim SPNV? Wichtig ist,
dass natürlich der Open Access nicht verbaut
wird. Aber in Nischenmärkten ist er ja möglich.
Er ist ja sogar theoretisch auch im SPNV mög-
lich. Über Rahmenverträge kann die DB AG
heute schon die Takttrassen absichern. Und ich
begrüße ausdrücklich, dass die DB AG die Takt-
trassen des heutigen Systems über Rahmenver-
träge bis 2016 sichert. Die Nebenwirkung ist
natürlich, dass Open Access im großen Umfang
bis dahin unmöglich wird, bis wir vielleicht in den
nächsten Jahren ein anders System haben, was
uns in diese positive Spirale bringen kann. Mit
der Vergleichbarkeit hatten wir uns schon inzwi-
schen angenähert. Also kein Land ist mit einem
anderen vergleichbar, das ist auch klar. Überall
sind die Verhältnisse verschieden. Ich sage nur,
in der Schweiz gibt es sehr viele Infrastruktur-
einschränkungen, es gibt viele eingleisige Stre-
cken. Das Ganze ist in der Schweiz durchaus
nicht einfacher. Und es gibt auch viele ländliche
Regionen, im Jura oder in den Alpen, wo die
Bevölkerung sehr dünn verteilt ist. Und auch,
das Land ist reicher, das ist kein besonders
schlagendes Argument, denn der Fernverkehr
wird in der Schweiz nicht bezuschusst, der Nah-
verkehr mit weniger Geld pro Kilometer bezu-
schusst als bei uns. Und die Infrastrukturausga-
ben der Schweiz sind, bezogen auf Einwohner
und Streckennetz, geringer als in Deutschland,
wenn man das Sonderproblem Alpentunnel
herausrechnet. Alpentunnel haben wir nicht und
deshalb ist es an der Stelle nun wirklich nicht
vergleichbar, das ist richtig. Die Infrastruktur-
ausgaben der Schweiz sind natürlich durch die-
se Alpentunnel in astronomische Höhen beför-
dert, aber das hat nichts mit dem Taktfahrplan
zu tun, das ist nun wirklich geographisch be-
dingt. Aus der Sicht der Initiative Deutschland-
takt zusammengefasst: Wir brauchen so ein
Gesetz, aber wir müssen natürlich vorher Ziele
festlegen und die Wege, wie man dorthin
kommt, zu diesen Zielen, sorgfältig prüfen. Inso-
fern ist das Gesetz, über das wir heute hier
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sprechen, natürlich mit Sicherheit nicht das….
Es gibt ja auch kein Ziel vor. Und ohne Ziel ist
es natürlich auch mit Sicherheit nicht ein opti-
maler Weg zu einem gedachten Ziel. Wichtig ist,
dass der Ausbau der Infrastruktur als Prinzip am
Fahrplan ausgelegt wird. Nur so kann man ein
wirklich effizientes Netz erreichen und nur so
kann man einen guten Verkehr erreichen. Vielen
Dank!

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Leister! Herr
Prof. Gersdorf!

Prof. Dr. Hubertus Gersdorf: Herr Dr. Hofrei-
ter, ich wollte Sie um Gottes Willen nicht per-
sönlich ansprechen oder Ihre Intention anspre-
chen, als ich eingangs versucht hatte, sehr zu-
gespitzt zu formulieren. Mir ging es nur darum,
dass die Alternative nicht darin besteht Leis-
tungsstaat, Staat Unternehmer einerseits oder
Nachtwächterstaat. Ich hatte gerade eingangs
deutlich zu machen versucht, dass immer dann,
wenn sich der Staat aus seiner Leistungsstaats-
funktion verabschiedet, also die Leistung selbst
nicht mehr erbringt, er eine Gewährleistungs-
verpflichtung wahrzunehmen hat. Das, glaube
ich, wird auch Ihre Fraktion dann wieder aufgrei-
fen. Also fühlen Sie sich da persönlich nicht so
angegriffen. Aber bitte schön: Nicht nur eine
Gewährleistungsverpflichtung dafür, dass be-
stimmte sozialpolitische, verkehrliche Interes-
sen, Grundversorgungsinteressen, tatsächlich
berücksichtigt werden, sondern eine Gewähr-
leistungsverpflichtung dafür, dass ein funktions-
fähiger Wettbewerb erst entstehen kann. Und
ich bitte nochmals, den Telekommunikationsbe-
reich in diesem Zusammenhang zu konsultie-
ren. Schauen Sie mal in die Privatisierungsge-
setze der Telekommunikationsbereiche hinein.
Und dann werden Sie sehen, dass der Staat
sich darüber im Klaren war, dass es nicht aus-
reicht, den Bereich zu liberalisieren und dann
soll es der Wettbewerb mal richten. Sondern der
Staat war sich darüber im Klaren, dass es struk-
turelle Zugangshürden gibt. Und nur dann, wenn
diese strukturellen Zugangshürden abgebaut
werden, kann es Wettbewerb überhaupt geben.
Und dass ist die moderne Staatssicht. Da muss
man ansetzen, um durch Wettbewerb auch das
Gemeinwohl erst generieren zu können. Herr
Fischer hatte die Kompatibilität mit EU-Recht
angesprochen. Zunächst einmal, das ist ja heu-
te auch schon deutlich geworden, die Bundes-
republik Deutschland geht schon seit über 15
Jahren über das hinaus, was Europarecht von
uns verlangt. Die Verkehre sind erst Schritt für
Schritt liberalisiert worden. Der nächste Schritt,
ich hoffe nicht der letzte, wird jetzt die Liberali-
sierung des grenzüberschreitenden Personen-
fernverkehrs sein. Die rein nationalen Schie-
nenverkehrsmärkte sind weiterhin noch nicht

durch EU-Recht liberalisiert. Wenn die Bundes-
republik Deutschland also mehr Wettbewerb
eröffnet, als EU-Recht selbst vorschreibt, ist das
mit EU-Recht selbstverständlich kompatibel.
Man muss sich dann nur die Frage stellen, ob
das die Bundesrepublik Deutschland möchte.
Aber ich bin glücklich darüber, dass sie diese
Frage schon seit über 15 Jahren mit einem kla-
ren Ja beantwortet hat. Eine andere Frage ist,
ob ein Ausschreibungsverfahren, über das wir ja
diskutiert haben, im Schienenpersonenfernver-
kehr durch EU-Recht vorgeschrieben ist. Ich will
das jetzt nicht im Einzelnen darlegen, ich habe
es, glaube ich, auf Seite 4 meiner schriftlichen
Ausführungen deutlich gemacht. Da wird am
Ende des Jahres, am 3. Dezember, eine Ver-
ordnung in Kraft treten, die grundsätzlich bei
öffentlichen Aufträgen die Ausschreibung vor-
schreibt, ausgenommen der Schienenverkehr.
Also es wäre EU-rechtlich nach dieser Verord-
nung sogar möglich, bestimmte Fernverkehrs-
leistungen ausschließlich an die DB AG zu ver-
geben, was meines Erachtens unsere Verfas-
sung so vorschreibt. Sie haben es selbst eben
nochmals zitiert. Die Vorschrift, da steht drin:
Die Bundesrepublik Deutschland, der Bund, hat
eine Art Grundversorgung im Bereich der In-
frastruktur der Eisenbahn des Bundes und de-
ren Verkehrsleistung. Damit ist gemeint, deren,
nämlich der EVU’s, der Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen des Bundes. Das mag wettbewerbs-
politisch wenig überzeugend sein, aber so steht
es nun einmal in unserer Verfassung, so dass
für ein Ausschreibungsverfahren im Personen-
fernverkehr nach unserer Verfassung meines
Erachtens derzeit kein Raum ist. Auch insoweit
wünschte ich mir, dass man Hand an den Regu-
lierungsrahmen legt, vielleicht sogar an die Ver-
fassung, und in jedweder Hinsicht an das einfa-
che Recht. Und da komme ich nochmals auf
Ihren Aspekt, Herr Abgeordneter Friedrich, zu-
rück. Der Zugang zur Infrastruktur ist ein zentra-
ler wichtiger Aspekt für die Entfaltung von Wett-
bewerbsintensität auf den nachgelagerten Ver-
kehrsmärkten. Aber man sollte sich nicht der
Illusion hingeben, dass durch chancengleichen
Zugang zur Trasse zugleich Wettbewerb im
Verkehrsmarkt entsteht. Auch im Verkehrsmarkt
gibt es Zugangshürden, die erst einmal mit dem
Zugang zur Infrastruktur überhaupt nichts ge-
meinsam haben. Es wird noch verstärkt. Es gibt
dort zusätzliche Hürden. Es ist meines Erach-
tens die Aufgabe des Staates, zu prüfen, welche
Hürden gibt es und lassen sich die Hürden
durch eine sinnvolle Regulierung abbauen, so
dass dann auch ein intensiver Wettbewerb auf
den Verkehrsmärkten entstehen kann. Also es
reicht nicht nur die Netzzugangsregulierung
vorzunehmen, sondern wir brauchen meines
Erachtens zwingend eine Regulierung der Ver-
kehrsmärkte, sonst werden wir keinen Wettbe-
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werb auf der Schiene erleben. Ich sagte es ein-
gangs schon, den Zustand den wir jetzt bekla-
gen: Über 15 Jahre nach Liberalisierung stellen
wir fest, dass wir eine nahezu monopolartige
Stellung der DB AG im Bereich des Fernver-
kehrs haben. Daran wird sich in den nächsten
15, 16 Jahren nichts ändern, wenn wir die Ver-
kehrsmärkte nicht regulieren und so für mög-
lichst gleiche Chancenbedingungen sorgen. Ich
glaube, lieber Herr Hofreiter, wenn es um chan-
cengleiche Ausgangsbedingungen geht, fühlen
auch Sie sich hier ordnungspolitisch sicherlich
gut aufgehoben.

Vorsitzender: Vielen Dank, Prof. Gersdorf! Herr
Flege!

Dirk Flege: Herr Friedrich hat gefragt: Wer defi-
niert den Zugang zum Netz, muss das nicht
vorgezogen werden, vor diesen Zielprozess und
die Diskussion, die wir hier schon mehrfach
angesprochen haben? Diese Frage müsste man
bejahen, wenn auf die folgenden zwei Fragen
ebenfalls jeweils mit Ja geantwortet würde. Die
erste Frage, die sich in diesem Zusammenhang
stellt ist: Ist der Zugang zum Schienennetz wirk-
lich der Hauptgrund für den fehlenden Wettbe-
werb im Fernverkehr? Da bin ich der Meinung,
auch nach all dem, was ich heute gehört habe,
der Hauptgrund, und da schließe ich direkt an
das an, was Sie gesagt haben, der Hauptgrund
ist es meines Erachtens nicht. Also wäre diese
erste Frage mit Nein zu beantworten. Die zweite
Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt: Ist
denn der Wettbewerb im Fernverkehr auf der
Schiene unser Hauptproblem, das wir haben,
wenn wir über Angebotsverbesserung auf der
Schiene nachdenken? Auch diese Frage habe
ich vorhin schon mit Nein beantwortet. Insofern
klare Antwort auf Ihre Frage, Herr Friedrich,
meines Erachtens muss diese Entscheidung,
wer definiert den Zugang zum Netz, nicht vor
diesen Gesamtdiskussionsprozess gezogen
werden. Sie gehört sicherlich mit in diesem Pro-
zess rein, aber sie muss nicht vorher abschlie-
ßend entschieden werden. Herr Fischer, Sie
haben mich direkt angesprochen mit dem Re-
gionalexpress in Dessau, der jetzt zwei Stunden
braucht und vorher der Interregio eine Stunde.
Ich wollte nicht so missverstanden werden, bitte,
dass auch das, was wir in unserer schriftlichen
Stellungnahme drin haben, mit dem Franken-
Sachsen-Express Dresden-Chemnitz-Nürnberg,
wo wir jetzt eine sehr schnelle Nahverkehrsver-
bindung haben, mit hohen Fahrgastzuwächsen,
20%, dass das jetzt zu der generellen Aussage
missverstanden werden könnte, Fernverkehr
brauchen wir gar nicht mehr, der Nahverkehr ist
genauso gut. Wir wollen als Allianz pro Schiene
mit dieser Aussage sagen, es kann Fälle geben,
da ist ein attraktives Nahverkehrsangebot ver-

gleichbar gut und auch vergleichbar schnell und
günstiger und passt besser zum Markt. Aber der
Umkehrschluss wäre nicht zulässig, zu sagen:
Nahverkehr ist immer genauso gut oder ver-
gleichbar gut. Dann Ihre Frage mit dem Grund-
gesetz. Ich teile ganz klar Ihre Auffassung. Der
Art. 87 e des Grundgesetzes bezieht sich nicht
nur auf die Infrastruktur, sondern auch auf das
Verkehrsangebot auf der Infrastruktur. Und die
Frage, wann ein Bundesgesetz da nun erlassen
werden muss, sage ich mal, dass ist in der Tat
Entscheidung der Politik. Die Politik regelt sel-
ber, wann sie, der Bundestag, der Meinung ist,
dass dieses Verkehrsangebot eben nicht mehr
dem Gemeinwohl entspricht. Da gibt es definitiv
keine Verpflichtung zu einem Zeitpunkt oder zu
einem unmittelbaren Vollzug, den man da mel-
den muss. Aber der Wortlaut ist eindeutig, auch
das Angebot ist mit drin, nicht nur die Infrastruk-
tur.

Abg. Horst Friedrich (Bayreuth): Herr Vorsit-
zender, wenn Sie gestatten, eine kleine Korrek-
tur zu Herrn Flege. Der Franken-Sachsen-
Express, den er genannt hat, ist Fernverkehr. Er
wird nur vom Nahverkehr erbracht. Das ist et-
was ganz besonders Pfiffiges. Ich weiß es des-
wegen, weil ich da wohne.

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Flege! Vielen
Dank, Kollege Friedrich! Prof. Böttger!

Prof. Dr. Christian Böttger: Es waren hier
noch ein paar Fragen auch an mich offen. Zum
einen hatte Herr Dr. Hofreiter nochmals gefragt,
wie denn das eigentlich sei mit dem Bezahlen.
Aus Sicht eines Ökonomen ist natürlich das
Vorzeichen völlig egal. Ob ich zwei Euro Zus-
chuss zahle oder ob sozusagen ein Konzessio-
när zwei Euro für die Leistung erbringt, spielt
gar keine Rolle. Natürlich ist das beihilferech-
tlich möglicherweise relevant oder ausschrei-
bungsrechtlich. Und ich komme dann auf das,
was Herr Friedrich gesagt hatte, eben noch
einmal zurück. Die Unterteilung, die man 1993
mal gemacht hat, Nahverkehr zuschussbedürf-
tig, Fernverkehr nicht zuschussbedürftig, war
natürlich schon immer ein bisschen windschief.
Wir sehen, es gäbe einzelne Nahverkehrsstre-
cken, die man durchaus profitabel betreiben
könnte. Also von Hamburg-Lübeck heißt es,
dass wenn man die Strecke einzeln ausge-
schrieben hätte, dass da quasi ein negativer
Zuschuss aus Sicht des Landes fällig gewesen
wäre. Man hat es dann sozusagen mit anderen
zuschussbedürftigen Strecken gemischt. Es
gäbe sicher andere Strecken, bei denen das
genauso ist. Das spräche natürlich eigentlich
dafür, dass man ein durchgängiges System
schafft. Aber dann sind wir wieder sozusagen
beim flächendeckenden Ausschreibungssystem



Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 95. Sitzung, 01.07.2009

34

auch für den Fernverkehr. Ich persönlich hätte
dafür eine gewisse Sympathie. Das würde letz-
tlich auch zu einer Abschöpfung der heutigen
Gewinne im Fernverkehr bei der DB führen.
Aber es hat natürlich gewisse andere Nachteile
und konfligiert mit anderen politischen Zielen.
Ich darf in dem Zusammenhang vielleicht noch
einmal Stellung nehmen zu der Nachfrage, ob
denn die Zahlen, die der Herr Bodack genannt
hatte, realistisch sind. Es sagte, man könne so
ein Netz aufbauen 20 Millionen Zugkilometer für
70 Mio. Euro. Vermutlich ist das alleine schon
richtig. Nur es gebe vermutlich Folgekosten im
Regionalverkehr. Nehmen wir mal ruhig die
Strecke Dessau, die der Herr Fischer genannt
hatte, da fährt jetzt eben nur noch ein Regional-
express und der Zuschuss für den Regionalex-
press, der berücksichtigt, dass es dort (?)

3
gibt,

die da eben mit fahren müssen. Und wenn wir
zusätzlich jetzt einen Interregio oder ein neues
Fernverkehrsangebot fahren lassen, dann be-
darf auf einmal der Regionalexpress eines hö-
heren Zuschusses. Das heißt, da gibt es also
dann Wechselwirkungen. In einigen Verträgen
steht es zum Beispiel explizit so drin, dass man
sagt, die Preise, also die Zuschussbedarfe im
Regionalexpress, ändern sich, wenn ein ande-
res Angebot, zum Beispiel ein IC-Angebot, vom
Land bezuschusst wird. Also da gäbe es dann
sozusagen dann Wechseleffekte und die sind in
diesen Zahlen nicht enthalten. Aber ansonsten
…(Zwischenruf)… Die Frage ist natürlich nur,
bei dieser Definition Fernverkehr/Nahverkehr:
Wir haben einfach eine Reihe von Inkonsisten-
zen an der Bruchstelle zwischen diesen Syste-
men und unabhängig vom Thema integraler
Taktfahrplan oder so etwas, gehen die auch
nicht weg. Sicherlich ist das eine Frage, wie
man das löst. Sie haben ja schon gesagt, das
bleibt eine Aufgabe für die nächste Legislaturpe-
riode, dass man sich dieses Themas annimmt,
ohne dass ich da eine Lösung vorwegnehmen
will. Ich hatte aus der ersten Runde noch eine
Frage offen: Was bräuchte man für einen
Rechts- und Finanzrahmen für einen Wettbe-
werb? Was heute überhaupt nicht erwähnt wur-
de, wenn ich mich recht entsinne, ist, bei einer
Neuverhandlung der Regionalisierungsmittel im
Zusammenhang mit der Abschaffung des Inter-
regio hat man den Ländern mal 200 Mio. Euro
dafür gegeben, dass sie dafür Ersatzleistungen
bestellen können. Einige Länder haben ja Leis-
tungen bestellt. Also gerade Bayern, die das
zwar jetzt nicht mehr Fernverkehr nennen, aber
mit Fernverkehrsfunktionen. Diese Achse Hof-
München-Oberstdorf zum Beispiel. Die haben
diese Gelder so eingesetzt. Andere Länder ha-
ben die Gelder ganz anders eingesetzt. Eine
Möglichkeit wäre zum Beispiel, einfach eine

3 Wort auf dem Band nicht zu verstehen!

Berichtspflicht für die Länder einzuführen, dass
man sagt, was macht ihr eigentlich an Förde-
rung im Fernverkehr …(Zwischenrufe)… Explizit
Fernverkehr! Also die Berichtspflicht ist ja rein-
geschrieben worden, aber dass man explizit
sagt, welche Förderung macht ihr eigentlich für
verkehrliche Leistungen, die dem Fernverkehr
zuzuordnen sind. Das wäre also eine relativ
geringe Änderung. …(Zwischenrufe)… Was?
…. Ja, aber man könnte eine Informationspflicht
quasi mal rein bauen. Ich glaube, wir haben
zwei unterschiedliche Themen. Das eine, wenn
wir über Fernverkehr reden, das sind sicherlich
Verkehre, die so an der Grenze der Wirtschaft-
lichkeit sind. Das sind oft Strecken, wo ich über-
haupt keine Probleme im Trassenzugang habe.
Also Berlin - Stralsund, wenn Sie da Trassen
haben wollen, da wird der Trassenmanager von
der DB Netz vor Ihnen auf den Knien rutschen,
damit Sie bei ihm bestellen. Der hat freie Kapa-
zitäten. Aber wir haben natürlich im Kernnetz,
das wirklich profitabel ist, in der Tat das Prob-
lem des fehlenden Trassenzugangs. Wenn man
Wettbewerb im Fernverkehr wollte, dann müsste
man zum Beispiel an das Thema Rahmentras-
sen rangehen. In Deutschland bekommen Sie
die Rahmentrassen relativ kurzfristig, zum einen
nur alle fünf Jahre, wie der Herr Leister eben
ausgeführt hat, zum anderen aber erfolgt die
Zuteilung ganz kurzfristig und zwar kurzfristiger
als die Fahrzeugbestellungen. Angenommen wir
würden sagen, eine Ryantrain oder ein easyRail
möchte also gerne mit einem Low-Cost-Angebot
auf die Schiene gehen, der müsste zwei Jahre
vorher Fahrzeuge bestellen, auch wenn er wil-
lens wäre, 100 oder 200 Mio. in die Hand zu
nehmen. Und das wird er nicht tun, wenn man
sagt: Ob du eine Trasse bekommst, das ent-
scheiden wir 6 Monate bevor du losfährst. Das
funktioniert einfach nicht. Aber das ist, wie ge-
sagt, die Frage, reden wir also über das Kern-
netz, in dem wir Wettbewerb wollen, mit viel-
leicht anderen Qualitätsangeboten, oder reden
wir über diese Angebote, die eben betriebswirt-
schaftlich zumindest grenzwertig sind. Und
dann, ein dritter Punkt, der sicherlich in jedem
Fall eine Rolle spielt, ist das Thema Zugang
zum Vertriebssystem. Das stellt heute eine
Wettbewerbsbarriere dar. Ich meine, da muss
man fairerweise sagen, da hat die DB Geld rein
investiert. Die hat also ein heute gut funktionie-
rendes Fahrgastinformationssystem, mit dem
HAFAS, das viele von Ihnen vermutlich auch
nutzen. Man hat ein sehr aufwendiges, sehr
komplexes und dadurch auch sehr teures integ-
riertes Ticketsystem. Da wissen wir natürlich
nicht so genau, wenn ein Wettbewerber sich
dort randocken will, das man sagt, sind das
Preise, die wirklich den Kosten entsprechen
oder ist da auch ein Element an Diskriminierung
mit drin. Wenn man also mehr Wettbewerb woll-



Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 95. Sitzung, 01.07.2009

35

te, wäre das sicherlich ein Punkt, dass man sich
dieses regulatorisch anguckt. Das kommt dann
eben auch noch einmal auf die Frage von Herrn
Friedrich, das man sagt: Wäre also eine Tren-
nung von Netz und Betrieb eine Vorausset-
zung? Ich meine, meine Position ist ja bekannt,
dass ich eigentlich immer für die Trennung von
Netz und Betrieb votiert habe. Ich habe den
Eindruck, es steht momentan nicht ganz oben
auf der politischen Agenda, das zu diskutieren.
Aber ich glaube, man müsste, wenn man wirk-
lich sagt, wie wollen wir fundamental Wettbe-
werb fördern, darüberhinaus eben nicht nur das
Thema Eisenbahninfrastruktur betrachten, son-
dern eben zum Beispiel auch noch einmal das
Thema DB Vertrieb. Da könnte man sicherlich
den Wettbewerb auch noch einmal fördern,
wenn man dort sich regulatorisch dieses The-
mas annehmen würde, bis hin zu der radikalen
Lösung, dass man sagt, es wird, wurde vorhin
mal höflich gesagt, vor die Klammer gezogen,
dass man also sagt, zum Beispiel, das Ding wird
aus der DB ausgegliedert und wird an die BAG
rangehängt oder sonst irgendwie das gesamte
Vertriebssystem, also ein Modell, wie wir das in
England haben. Das sollte man nicht vergessen,
in England haben wir also ein System, da sind
unterschiedliche Operators, die fahren, aber
natürlich gibt es die Möglichkeit, dass sie dort
kombinierte Tickets lösen. Das ist keineswegs
so, dass sie dort für jeden Betreiber ein eigenes
Ticket haben, sondern da gibt es ein System,
das wird gemeinsam von allen Wettbewerbern
betrieben. Da können sich auch Open-Access-
Operators ohne weiteres ran docken. Also die
Möglichkeiten dafür bestehen und an der Stelle
ist England sicherlich auch ein sehr positives
Beispiel. Vielen Dank!

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Böttger!
Herr Prof. Bodack!

Prof. Karl-Dieter Bodack: Nochmal zur Frage
Nah-/Fernverkehr. Wenn wir das Ziel haben,
möglichst viel Verkehr auf die Schiene zu brin-
gen, dann ist es sicher nicht erreichbar, wenn in
Potsdam, als Beispiel…. Sie kommen von Pots-
dam hervorragend mit der S-Bahn nach Berlin,
und mit dem Regionalexpress auch, aber wenn
die Potsdamer jede Fernverbindung nur per
Umsteigen erreichen, ist das sicher ein erhebli-
cher Standortnachteil und auch eine Benachtei-
ligung dieser, ich schätze, 200.000 Einwohner
Potsdams gegenüber anderen Städten, die na-
türlich viele Relationen ohne Umsteigen und
auch mit kürzeren Fahrzeiten erreichen. Ich
glaube, der Bund ist durchaus verpflichtet, sol-
chen Städten wie Potsdam, Chemnitz, Mön-
chen-Gladbach, Krefeld, also Städte, die über
200.000 Einwohner haben und die tatsächlich
ein erhebliches Fahrgastpotential hätten, wenn

dort wirklich Fernverkehrsverbindungen da wä-
ren. Denn wir wissen, dass die Umsteigeverbin-
dungen sehr viel weniger Marktanteil erreichen
als Direktverbindungen und, dass die Fahrzeit
ebenfalls eine große Rolle spielt, die im Fern-
verkehr in aller Regel kürzer ist, erst recht, wenn
sie eine Direktverbindung haben. Wenn wir un-
ter diesen Umständen fragen, wie können wir
eine bessere… so. und wir haben weiterhin das
Problem, dass die Deutsche Bahn ihre Fernver-
kehrsverbindungen im Laufe der Jahre reduziert
hat und, meine Prognose, auch weiter reduzie-
ren wird, von Fahrplan zu Fahrplan. Es gibt
Ersatz durch Fernbus, das haben Sie sicher
erfahren, dass also die Deutsche Bahn von
Nürnberg nach Prag schon in diesem Herbst
eine Fernbuslinie einrichtet, aber gleichzeitig im
Dezember die beiden Regionalexpresszüge
Nürnberg-Prag einstellen wird. Also hier gibt es
eine gewisse Substitution, andere Verbindungen
werden aber aus dem Fernverkehr ersatzlos
wegfallen. Wenn wir jetzt die Variante Wettbe-
werb diskutieren, dann wäre ich gerne bereit,
einmal die strukturellen Hindernisse aufzulisten.
Ich nenne jetzt nur einmal Stichworte. Erstens
Trassenpreis. Wir haben hier ein Gebührensys-
tem. Das müsste in ein Preissystem für Wett-
bewerber verwandelt werden. Das heißt, es
müsste gefragt werden, wie viel bist du bereit zu
bezahlen, also, das ist angesprochen worden,
durch eine Versteigerung, wie das in England
passiert, und eine Flexibilisierung der Trassenp-
reise. Zweitens: Das Vertriebssystem ist an-
gesprochen worden. Es müsste ein Open-
Access sowohl für die Information wie auch für
den Fahrkartenverkauf geschaffen werden, da-
mit die Leistungen der Wettbewerber im System
angeboten, verkauft werden und auch Verbund-
fahrkarten. Der Fernverkehrsbetreiber X muss ja
eine Umsteigeverbindung mit einer Fahrkarte
anbieten. Es ist doch wohl undenkbar, dass der
Kunde irgendwo aussteigt und dann erst einmal
dort zum Schalter rennt. Das Ditte ist: Die Tras-
senvergabe muss binnen Jahresfrist oder Halb-
jahresfrist erfolgen. Das reicht aber auch bei
weitem nicht aus. Der Wettbewerber muss für
mindestens 10 Jahre eine qualifizierte Trasse
garantiert bekommen. Das kann doch nicht sein,
der investiert 100 Mio. – so etwas ist für eine
Linie notwendig – und nach drei Jahren wird der
Fahrplan so verschlechtert, dass er am Ziel-
punkt die Anschlüsse versäumt. Dann kann er
seine Investition vorzeitig abschreiben. Es ist
also diese langfristige Garantie notwendig. Es
ist weiterhin notwendig, dass irgendjemand
garantiert, dass, wenn jemand sechs Züge pro
Tag anbietet, für eine Linie, dass der dann die
gesamte Linie im Fernverkehr erhält und, dass
nicht die Deutsche Bahn oder irgendjemand
anderes morgens und abends den lukrativen
Zug fährt, sogar 10 Minuten vor dem Wettbe-
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werber, und dann möglicherweise noch einen
Kampfpreis macht und dann fährt der Wettbe-
werber da hinterher. Es müsste also festgelegt
werden, dass linienweise gefahren wird. Denn
sonst bekommen wir chaotische Zustände,
wenn die Deutsche Bahn 10 Minuten vor 7 Uhr
nach Emden fährt und um 7 Uhr fährt der Wett-
bewerber nach Emden. …(Zwischenrufe)… Die
strukturellen Probleme bei der Bahn sind um ein
Mehrfaches komplizierter als in der Kommunika-
tionsbranche. …(Zwischenrufe)… Bitte? …
Wenn man das ausarbeiten würde, ich wäre
bereit, daran mitzuwirken, haben wir einen Rie-
senkatalog und ein Gesetzgebungskonvolut,
was wir da leisten, was Sie da leisten müssten.
Also, das wäre außerordentlich schwierig, finde
ich, um tatsächlich einen nennenswerten Wett-
bewerb, einen qualifizierten Wettbewerb im
Fernverkehr zu schaffen, weil einfach die struk-
turellen Hindernisse wesentlich größer sind, als
in allen anderen Bereichen, auch wesentlich
größer als im Nahverkehr. Und jetzt noch eine
Bemerkung zu dem Fernverkehr in Bayern.
Tatsächlich fährt ja Bayern mit dem „Alex“ einen
Fernzug, der auch ein Restaurant hat, aber er
kann zum Beispiel nicht nach Leipzig fahren.
Der Zug endet in Hof, obwohl Hof kein sinnvol-
les Ziel ist. Früher fuhr der Interregio Leipzig-
Hof. …Zwischenrufe… Ich bin ja nicht dafür,
dass Hof abgehängt wird, sondern nur, dass der
Zug tatsächlich auch von Hof nach Leipzig fährt.
Dann könnte nämlich zum Beispiel Gera bedient
werden, das auch ein Oberzentrum ist. Die
Nachteile auch eines von einem Land bestellten
Fernverkehrs sind durchaus vorhanden und
können nicht einen richtigen Fernverkehr erset-
zen. Ich habe jetzt aber einen konstruktiven
Vorschlag, meine Damen und Herren. Es wäre
doch viel einfacher, mit der Deutschen Bahn
eine Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung
Fernverkehr zu treffen, in der grundsätzlich ste-
hen könnte: Deutsche Bahn, du bist nicht ver-
pflichtet, Gewinn im Fernverkehr zu machen,
sondern wir verpflichten dich nur zu einer abso-
luten Kostendeckung, wir muten dir keine Ver-
luste zu. Zweitens: Wir erlegen dir gewisse Ver-
kehrspflichten auf, das Orte, ich sage das mal,
ab 100.000 Einwohner, das kann man festlegen,
mit dem Fernverkehr bedient werden. Das könn-
te doch der Bund …(Zwischenrufe)… Bitte? …
Ich sage mal so, die …

Vorsitzender: Kollege Döring, hochqualifizierte
Zwischenrufe sollten mit angeschaltetem Mikro-
phon gemacht werden. Sonst gehen die Erkenn-
tnisse der Forschung verloren!

Prof. Karl-Dieter Bodack: Nachdem der Bund
es geschafft hat, die sehr viel komplexere Netz-
werkproblematik in eine Vereinbarung zu pa-
cken, wäre ich doch optimistisch, zu glauben,

dass auch in diesem Punkt auf der Basis des
Grundgesetzes – Herr Gersdorf hat darauf hin-
gewiesen, dass im Grundgesetz ja die Unter-
nehmen des Bundes angesprochen sind, die die
Gewährleistung für den Fernverkehr leisten
sollten. Es gibt also hier eine klare grundgesetz-
liche Grundlage, die den Bund ermächtigen
würde, aus meiner Sicht, eine Vereinbarung mit
der Bahn zu treffen, wo die Deutsche Bahn
Fernverkehr betreibt und mit welcher Qualität in
Bezug auf die Häufigkeit der Bedienung, nicht in
Bezug auf Komfort, das kann man alles weglas-
sen. Das wäre aus meiner Sicht der viel einfa-
chere Weg, also das Gesetz, was jetzt hier vor-
liegt, durch eine Vereinbarung zu ersetzen, die
mit der Deutschen Bahn AG getroffen wird. Man
könnte dann langfristig auf einer Fünf- oder
Zehn-Jahresperspektive darüber nachdenken,
die Wettbewerbsvoraussetzungen schaffen. Ich
wäre auch gerne bereit, dort mitzuwirken. Aber
dann dürften erhebliche gesetzliche und andere
Hürden zu überwinden sein, das heißt, Ände-
rungen notwendig werden, die weit über das
hinausgehen, was jetzt hier angedacht ist.

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Bodack!
Ich darf mich insbesondere bei allen Referenten
noch einmal ganz herzlich bedanken, für die
Zeit, für den Aufwand, auch mit der Stellung-
nahme. Es ist ein umfassendes Paket, das in
dieser Legislaturperiode nicht mehr abgearbeitet
werden wird. Insofern gibt es hinreichend Gele-
genheit, dieses intern zu beraten, Sie je nach
Maßgabe hinzuziehen. Ich gehe davon aus, das
wird geschehen, weil im Verkehrsausschuss
grundsätzlich sehr viele auf Sachverstand acht-
en und hören. Noch einmal ganz herzlichen
Dank! Damit schließe ich die 95. Sitzung und
komme zurück zur 94. Sitzung, die wir vorhin
unterbrochen haben. Ich würde vorschlagen,
dass wir nahtlos den Übergang gestalten. Wie
gesagt, nochmals mit Dank an die Referenten!

Schluss der Sitzung: 13:48 Uhr

Dr. Klaus W. Lippold, MdB
Vorsitzender
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Hinweis: Herr Prof. Bodack hat seine Ausführungen
im Anschluss an die Anhörung durch ein Schreiben
ergänzt, welches nach dem Protokoll nachrichtlich
abgedruckt ist!
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Das folgende Schreiben wurde dem Ausschuss von Herrn Prof. Bodack nach
der Anhörung als Ergänzung zu seinen Ausführungen übermittelt. Es wird
hier nachrichtlich abgedruckt, wobei auf den Abdruck der Anlage zu dem
Schreiben in Absprache mit Prof. Bodack verzichtet wird.
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